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D Wichtige Vertragsunterlagen!
Unbedingt aufheben.
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A) Wichtige Informationen

1. Allgemeine Informationen zum Unternehmen

Name des Unternehmens: HDI Direkt Versicherung Aktiengesellschaft

Sitz: Riethorst 2, 30659 Hannover

Handelsregister: Hannover HRB 58934

Die HDI Direkt Versicherung AG unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn (Register-
nummer: VU-Nr. 5085)

Hauptgeschäftstätigkeit des Unternehmens ist im In- und Ausland der Betrieb aller 
Versicherungszweige der Schaden- und Unfallversicherung, außer Schienenfahr-
zeug-Kasko und Transportgüter sowie zusätzlich Beistandsleistungen.

2. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

Grundlage des Versicherungsverhältnisses sind

–  die „Allgemeine HDI Wohngebäude-Versicherungsbedingungen
(VGB 2008)“,

– vereinbarte Klauseln,

–  sofern vereinbart die „Besondere Bedingungen für die Versicherung
weiterer Elementarschäden (BWE 2008)“

Sie fi nden diese in den Abschnitten E bis G dieser Kundeninformation.

Die Wohngebäude-Versicherung schützt Sie vor dem fi nanziellen Folgen von 
versicherten Schäden an Ihrem Wohngebäude, die durch die versicherten Gefah-
ren verursacht werden. Darüber hinaus ersetzen wir im Zusammenhang mit dem 
Versicherungsfall die versicherten Kosten. 

Bei Vereinbarung der gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwertversicherung 
erhalten Sie grundsätzlich im Versicherungsfall bei zerstörten Gebäuden die orts-
üblichen Wiederherstellungskosten des Gebäudes und bei beschädigten Gebäu-
den oder sonstigen beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten. Ist im 
Ausnahmefall eine Zeitwertversicherung vereinbart, wird die Wertminderung durch 
Alter und Abnutzung angerechnet.

3. Beitrag und Einzelheiten zur Zahlung des Beitrags

Der Beitrag berechnet sich aufgrund des Werts der versicherten Gebäudes (Ver-
sicherungssumme) unter Berücksichtigung der örtlichen Lage (Tarifzone), der 
Nutzung (ständig bewohnt, Wochenend-/Ferienhaus) sowie der Bauweise des 
Gebäudes (Bauartklasse). Weiterhin werden Zuschläge für besondere Risikover-
hältnisse (Gewerbe im Gebäude oder der Nachbarschaft; weiche Bedachung) 
berechnet. Die Erweiterung des Versicherungsschutzes (Einschluss der Pakete sowie 
individuelle Erweiterungen) ist gegen Mehrbeitrag möglich. Durch Vereinbarung 
eines Selbstbehalts können Sie den Beitrag reduzieren. Sofern es sich um einen 
Naubau handelt, gewähren wir zusätzlich einen Neubautennachlass.

In der Gleitenden Neuwertversicherung bildet die Versicherungssumme 1914 die 
Beitragsgrundlage. Es erfolgt eine jährliche Anpassung des Beitrags an die verän-
derte Haftung über den Anpassungsfaktor. Dieser berücksichtigt die Veränderungen 
der Baupreise und der Tarifl öhne im Baugewerbe.

Wenn Sie den Antrag ausfüllen und nicht unterschreiben gilt dieser als Probeantrag 
und wir berechnen Ihnen gern ein individuelles Angebot.

Es handelt sich grundsätzlich um Jahresbeiträge. Die Beiträge enthalten jeweils die 
gesetzliche Versicherungsteuer. Eine unterjährige Zahlweise (halbjährlich, viertel-
jährlich) können Sie beantragen.

Den Beitrag, den Sie für den Versicherungsschutz zu entrichten haben, fi nden Sie 
im Antrag bzw. im Angebot.

Der erste Beitrag ist unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach Zugang des 
Versicherungsscheins fällig. Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, 
gilt als Erstbeitrag die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. 

Der Folgebeitrag ist jeweils zum vereinbarten Zeitpunkt fällig.

Wenn Sie mit uns das Lastschriftverfahren vereinbaren, werden wir den Beitrag 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit vom angegebenen Konto abbuchen. Bitte tragen Sie 
dafür Sorge, dass zu diesem Zeitpunkt eine ausreichende Deckung auf dem Konto 
gegeben ist.

4. Zustandekommen des Vertrags

Der Abschluss eines Versicherungsvertrags setzt zwei übereinstimmende Willenser-
klärungen voraus. Der Versicherungsvertrag kommt somit durch Ihren Antrag und 
die Übersendung des Versicherungsscheins oder durch Annahmeerklärung durch 
uns wirksam zustande, sofern Sie Ihre bereits abgegebenen Vertragserklärung (bei-
spielsweise in Form des ausgefüllten Versicherungsantrags) nicht wirksam widerru-
fen (Einzelheiten zum Widerrufsrecht siehe unter 6.).

Der Versicherungsschutz beginnt dann zum beantragten Zeitpunkt, es sei denn 
wir weisen im Versicherungsschein einen abweichenden Versicherungsbeginn aus. 
Voraussetzung ist, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlen.

5. Gebühren und Kosten

Zusätzliche Gebühren oder Kosten für die Antragsbearbeitung werden nicht erho-
ben. Vermittler sind nicht berechtigt, von Ihnen irgendwelche besonderen Gebüh-
ren oder Kosten für die Aufnahme des Antrags zu erheben.

6. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die 
Frist beginnt am Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die Ver-
tragsbestimmungen einschließlich unserer Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen sowie die Vertragsinformationen gemäß § 7 Abs. 1 und 
2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese Belehrung in Textform 
zugegangen sind. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzei-
tige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an

HDI Direkt Versicherung AG, Riethorst 2, 30659 Hannover

oder per Fax: HDI Direkt Versicherung AG, (0511) 645-4545

oder per E-Mail: info@hdi.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz und 
wir erstatten Ihnen den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit nach Zugang 
des Widerrufs entfällt. Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum 
Zugang des Widerrufs entfällt, können wir einbehalten, wenn Sie zuge-
stimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ablauf der Widerrufs-

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
bitte nehmen Sie diese Kundeninformation zu Ihren Unterlagen. Sie enthält neben dem Versicherungsschein alles Wichtige zu Ihrem Vertrag.
Geben Sie künftig bitte bei allen Anfragen sowie bei jedem Schriftwechsel Ihre Versicherungsnummer zur Wohngebäude-Versicherung an. Sie finden diese auf dem Versiche-
rungsschein.

HDI Direkt Versicherung AG · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Hinsch
Vorstand: Dr. Wolfgang Breuer (Vorsitzender), Thomas Emmert, Helmut Niesen, Rainer Skowronek · Sitz Hannover; HR Hannover B 58934 · Hauptverwaltung: Riethorst 2, 30659 Hannover



frist beginnt. Haben Sie eine solche Zustimmung nicht erteilt oder 
beginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf der Widerrufsfrist, 
sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Bei-
träge erstatten wir Ihnen unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang 
des Widerrufs.

Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Vertrag von beiden 
Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor 
Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Widerrufen Sie einen Ersatzver-
trag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag weiter. Das Wider-
rufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer Laufzeit von weniger als 
einem Monat. 

7. Laufzeit des Vertrags; Kündigungsmöglichkeiten

Der Vertrag hat eine Laufzeit von mindestens einem Jahr und verlängert sich jeweils 
um ein Jahr, wenn er nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt 
wird. (§ 21 VGB 2008)

Darüber hinaus haben Sie ein außerordentliches Kündigungsrecht 

– nach einem Versicherungsfall (§ 33 VGB 2008),

– sich der Beitrag nach einer Vertragsanpassung aufgrund Anzeigepfl ichtsverlet-
zung oder Gefahrerhöhung um mehr als 10 % erhöht (§§ 19, 27 VGB 2008) 

Zusätzlich hat bei der Veräußerung des versicherten Gebäudes der Erwerber ein 
außerordentliches Kündigungsrecht (§ 18 VGB 2008). 

8. Anwendbares Recht, Sprache und zuständiges Gericht

Dem Vertrag liegt deutsches Recht zugrunde. Auf den Vertrag einschließlich aller 
Vorabinformationen und Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags fi ndet 
allein die deutsche Sprache Anwendung.

Für Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler aus dem Versiche-
rungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsständen der 
Zivilprozessordnung (ZPO) auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung 
eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen 
den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

9. Aufsichtsbehörde / Außergerichtliche Beschwerdestelle

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungsverschieden-
heiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich jederzeit an uns oder die für 
uns zuständige Aufsicht wenden.

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindor-
fer Straße 108, 53117 Bonn.

Unser Unternehmen ist zudem Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V. 
Sie können damit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in 
Anspruch nehmen.

Versicherungsombudsmann e.V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin;

Tel.: 0180 4 224424, Fax: 0180 4 224425;

(20 Ct. pro Anruf aus dem Festnetz der Dt. Telekom, abweichende Preise aus Mobil-
funknetzen möglich.)

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und für Verbraucher 
kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Er überprüft neutral, schnell und unbü-
rokratisch die Entscheidungen der Versicherer. Das Verfahren ist für Sie als Ver-
braucher kostenlos. Sie tragen nur eigene Kosten wie beispielsweise für Porto und 
Telefongespräche. Sie brauchen die Entscheidung des Ombudsmanns, egal wie sie 
ausfällt, nicht zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch der Weg zu den Gerichten 
off en. Sofern der Ombudsmann die Beschwerde zu Ihren Gunsten entscheidet, 
muss sich der Versicherer bis zu einem Betrag von 5.000 Euro daran halten.

B) Mitteilung über die Folgen einer Verletzung der gesetz-
lichen Anzeigepfl icht
Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen können, ist es not-
wendig, dass Sie die Antragsfragen wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
Es sind auch solche Umstände anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung bei-
messen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, wenn Sie unrich-
tige oder unvollständige Angaben machen. Nähere Einzelheiten zu den Folgen 
einer Verletzung der Anzeigepfl icht können Sie der nachstehenden Information 
entnehmen.

Welche vorvertraglichen Anzeigepfl ichten bestehen?

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpfl ichtet, alle Ihnen bekannten 
gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahr-
heitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, 
aber vor Vertragsannahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, 
sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet.

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche Anzeige-
pfl icht verletzt wird?

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepfl icht, können wir vom Vertrag zurück-
treten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass weder Vorsatz noch grobe Fahr-
lässigkeit vorliegt.

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepfl icht haben wir kein Rücktrittsrecht, 
wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären wir den Rücktritt 
nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir dennoch zur Leistung verpfl ichtet, 
wenn Sie nachweisen, dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles 

– noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspfl icht 

ursächlich war. Unsere Leistungspfl icht entfällt jedoch, wenn Sie die Anzeigepfl icht 
arglistig verletzt haben.

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der bis zum Wirksam-
werden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

2. Kündigung

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorvertragliche Anzeige-
pfl icht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos verletzt haben, können wir den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis 
der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlos-
sen hätten.

3. Vertragsänderung

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kennt-
nis der nicht angezeigten Gefahrumstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Ver-
tragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepfl icht fahrlässig verletzt, werden die ande-
ren Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die Anzeigepfl icht 
schuldlos verletzt, werden die anderen Bedingungen erst ab der laufenden Versi-
cherungsperiode Vertragsbestandteil.

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10 % oder schlie-
ßen wir die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, können 
Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in unserer 
Mitteilung hinweisen.

4. Ausübung unserer Rechte

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsände-
rung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit 
dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung der Anzeigepfl icht, die das von uns 
geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. 
Zur Begründung können wir nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für 
diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.  

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 
Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung erlöschen 
mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Dies gilt nicht für Versicherungs-
fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, wenn 
Sie die Anzeigepfl icht vorsätzlich oder arglistig verletzt haben. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person

Lassen Sie sich bei Abschluss des Vertrages durch eine andere Person vertreten, so 
sind bezüglich der Anzeigepfl icht, des Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsän-
derung und der Ausschlussfrist für die Ausübung unserer Rechte die Kenntnis und 
Arglist Ihres Stellvertreters als auch Ihre eigene Kenntnis und Arglist zu berücksich-
tigen. Sie können sich darauf, dass die Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder Ihrem Stellvertreter noch 
Ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.



I. Bedeutung dieser Erklärung und Widerrufsmöglichkeit

Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir, die HDI- und HDI-Gerling-Ver-
sicherungsunternehmen [nachfolgend auch der Versicherer], insbesondere zur 
Einschätzung des zu versichernden Risikos (Risikobeurteilung), zur Verhinderung 
von Versicherungsmissbrauch, zur Überprüfung unserer Leistungspfl icht, zu Ihrer 
Beratung und Information sowie allgemein zur Antrags-, Vertrags- und Leistungs-
abwicklung.

Personenbezogene Daten dürfen nach geltendem Datenschutzrecht nur erhoben, 
verarbeitet oder genutzt werden (Datenverwendung), wenn dies ein Gesetz aus-
drücklich erlaubt oder anordnet oder wenn eine wirksame Einwilligung des Betrof-
fenen vorliegt.

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist die Verwendung Ihrer allgemei-
nen personenbezogenen Daten (z.B. Alter oder Adresse) erlaubt, wenn es der 
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauens-
verhältnisses dient (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 BDSG). Das Gleiche gilt, soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen der verantwortlichen Stelle erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroff enen an dem 
Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 BDSG). Die 
Anwendung dieser Vorschriften erfordert in der Praxis oft eine umfangreiche und 
zeitintensive Einzelfallprüfung. Auf diese kann bei Vorliegen dieser Einwilligungs-
erklärung verzichtet werden. Zudem ermöglicht diese Einwilligungserklärung eine 
Datenverwendung auch in den Fällen, die nicht von den Vorschriften des Bundes-
datenschutzgesetzes erfasst werden. (Vgl. dazu Ziff er II.) 

Einen weitergehenden Schutz genießen besondere personenbezogene Daten 
(wie z. B. Ihre Gesundheitsdaten). Wir dürfen sie im Regelfall nur verwenden, 
soweit Sie eingewilligt haben.

Die Einwilligung ist ab dem Zeitpunkt der Antragstellung wirksam. Sie wirkt unab-
hängig davon, ob später der Versicherungsvertrag zustande kommt. Es steht Ihnen 
frei, diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ganz oder teilweise zu 
widerrufen. Dies lässt aber die gesetzlichen Datenverarbeitungsbefugnisse unbe-
rührt. Sollte die Einwilligung ganz oder teilweise verweigert werden, kann das dazu 
führen, dass ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt.

II. Erklärung zur Verwendung Ihrer allgemeinen personenbezogenen 
Daten

Hiermit willige ich ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten unter 
Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung ver-
wendet werden

1. a) zur Risikobeurteilung, zur Vertragsabwicklung und zur Prüfung der Leis-
 tungspfl icht durch die HDI- und HDI-Gerling-Versicherungsunternehmen;

 b) zur Weitergabe an den/die für mich zuständigen Vermittler, soweit dies der 
 ordnungsgemäßen Durchführung meiner Versicherungsangelegenheiten 
 dient;

2. zur Risikobeurteilung durch Datenaustausch mit dem Vorversicherer, nach dem 
ich bei Antragstellung befragt wurde;

3. zur Führung von gemeinschaftlichen Datensammlungen der HDI- und HDI-
Gerling-Versicherungsunternehmen (zu denen auch die Talanx-Gesellschaften 
zählen, die im Internet unter www.talanx.de einsehbar sind oder mir auf 
Wunsch mitgeteilt werden), um die Anliegen im Rahmen der Antrags-, Ver-
trags- und Leistungsabwicklung schnell, eff ektiv und kostengünstig bearbeiten 
zu können (z.B. richtige Zuordnung Ihrer Post oder Beitragszahlungen). Diese 
Datensammlungen enthalten Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Kun-
dennummer, Versicherungsnummer, Kontonummer, Bankleitzahl, Art der beste-
henden Verträge, sonstige Kontaktdaten;

4. zur Risikobeurteilung und Abwicklung der Rückversicherung. Dies erfolgt durch 
Übermittlung an und zur Verwendung durch die Rückversicherer, bei denen 
mein zu versicherndes Risiko geprüft oder abgesichert werden soll. Eine Absi-
cherung bei Rückversicherern im In- und Ausland dient dem Ausgleich der 
vom Versicherer übernommenen Risiken und liegt damit auch im Interesse der 
Versicherungsnehmer. In einigen Fällen bedienen sich Rückversicherer weiterer 
Rückversicherer, denen sie – sofern erforderlich – ebenfalls entsprechende 
Daten übermitteln;

5. durch andere Unternehmen/Personen innerhalb und außerhalb der HDI- und 
HDI-Gerling-Versicherungsunternehmen denen der Versicherer oder ein Rück-
versicherer Aufgaben ganz oder teilweise zur Erledigung überträgt (z.B. Dienst-
leistungsgesellschaften). Diese Dienstleistungsgesellschaften werden ein-
geschaltet, um die Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung möglichst 
schnell, eff ektiv und kostengünstig zu gestalten. Eine Erweiterung der Zweck-
bestimmung der Datenverwendung ist damit nicht verbunden. Die Dienstlei-
stungsgesellschaften sind im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verpfl ichtet, ein 
angemessenes Datenschutzniveau sicher zu stellen, einen zweckgebundenen 
und rechtlich zulässigen Umgang mit den Daten zu gewährleisten sowie den 
Grundsatz der Verschwiegenheit zu beachten;

6. zur Verhinderung des Versicherungsmissbrauchs bei der Risikobeurteilung und 
bei der Klärung von Ansprüchen aus dem Versicherungsverhältnis durch Nut-
zung konzerneigener Datenbestände sowie Nutzung eines Hinweis- und Infor-
mationssystems der Versicherungswirtschaft mit Daten, die der Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) im Auftrag der Versicherer 
verschlüsselt. Auf Basis dieses Systems kann es zu einem auf den konkreten 
Anlass bezogenen Austausch personenbezogener Daten zwischen dem anfra-
genden und dem angefragten Versicherer kommen;

7. zur Beratung und Information über Versicherungs- und sonstige Finanzdienst-
leistungen durch die HDI- und HDI-Gerling-Versicherungsunternehmen oder 
andere Unternehmen des Talanx-Konzerns oder den für mich zuständigen Ver-
mittler.

C) Einwilligungserklärung



D) Versicherungsumfang
Dem Vertrag liegen die Allgemeinen HDI Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB 2008) zugrunde. In diesen ist der Umfang der Grundabsicherung geregelt.
Die Versicherungsumfänge der Pakete „Sicherheit“ und „Spezial“ gelten als Ergänzung zu den VGB 2008 vereinbart, sofern die Mitversicherung der Pakete im Versiche-
rungsschein/Ersatzversicherungsschein dokumentiert ist.

Versicherungsumfang Paket „Sicherheit“ 
Bitte beachten Sie, dass sich die einzelnen Positionen jeweils auf die vereinbarten Grundgefahren Feuer (F), Leitungswasser (LW) und Sturm/Hagel (St) beziehen.

Paket „Sicherheit“ Grundgefahr Grundlage

Sengschäden versichert F Klausel 4050

Versicherungsschutz für sonstige bauliche Grundstücksbestandteile bis 5 %* F, LW, St Klausel 4052

Kosten für die Dekontamination von Erdreich bis 15 %* F, LW, St Klausel 4058

Aufwendungen für die Beseitigung von durch Sturm oder Blitzschlag
umgestürzte bzw. im Stamm umgeknickte Bäume bis

2.500 EUR F, St Klausel 4063

Erhöhung der Entschädigung für Gebäudebeschädigungen am Gemeinschafts-
eigentum nach einem Einbruch durch unbefugte Dritte von 500 EUR auf

2.000 EUR F, LW, St Klausel 4064

Erhöhung der Aufräumungs- und Abbruch- sowie Bewegungs- und Schutz-
kosten von 5 %* auf

15 %* F, LW, St Klausel 4065

Erhöhung der Mehrkosten durch Gesetze und Verordnungen von 5 %* auf 15 %* F, LW, St Klausel 4066

Verlängerung des Ersatzes von Mietausfall/Mietwert für Wohnräume von
12 Monaten auf

18 Monate F, LW, St Klausel 4067

Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlussschäden durch Blitz bis 10 %* F Klausel 4076

Schäden durch Fahrzeuganprall (Schienen- und Straßenfahrzeuge) versichert F Klausel 7165

* der Versicherungssumme

Versicherungsumfang Paket „Spezial“
Bitte beachten Sie, dass sich die einzelnen Positionen jeweils auf die vereinbarte Grundgefahr Leitungswasser (LW) bezieht.

Paket „Spezial“ Grundgefahr Grundlage

Ersatz von Bruchschäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren auf dem 
Grundstück bis

2.000 EUR LW Klausel 7260

Ersatz von Bruchschäden an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren außerhalb 
des Grundstücks bis

2.000 EUR LW Klausel 7261

Ersatz von Bruchschäden an Wasserableitungsrohren auf und außerhalb des 
Grundstücks bis

2.000 EUR LW Klausel 4061

Ersatz von Bruchschäden an Armaturen, je Armatur bis    500 EUR LW Klausel 7265

Ersatz von Kosten für Medienverlust (Frischwasser, Gas) nach einem
Versicherungsfall bis

   500 EUR LW Klausel 4062
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§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), generelle 
Ausschlüsse

1. Versicherungsfall

 a)  Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

aa) Brand, Blitzschlag, Explosion / Verpuff ung, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung, 
Überschallknall,

bb) Leitungswasser,

cc) Sturm, Hagel

 zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen.

 b)  Jede der Gefahrengruppen nach aa) – cc) kann auch einzeln versichert 
werden.

2. Ausschluss Krieg und Kernenergie

 a) Ausschluss Krieg 

   Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion oder Aufstand.

 b) Ausschluss Kernenergie

   Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioak-
tive Substanzen.

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion/Verpuff ung, Implosion,
Überschallknall, Luftfahrzeuge

1. Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch

 a) Brand,

 b) Blitzschlag, 

 c) Explosion / Verpuff ung, Implosion,

 d)  Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder
seiner Ladung,

 e) Überschallknall,

 zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Brand

 Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstan-
den ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener Kraft auszubreiten 
vermag.

3. Blitzschlag

 Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.

 Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Ein-
richtungen und Geräten sind nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grund-
stück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitzschlag Schäden anderer 
Art entstanden sind.

 Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an elektrischen 
Einrichtungen und Geräten oder an Antennen stehen Schäden anderer Art 
gleich.

4-1. Explosion / Verpuff ung

 Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen 
beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 

 Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn 
seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzli-
cher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfi ndet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische 
Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erfor-
derlich.

 Eine Verpuff ung ist ein schneller Verbrennungsvorgang, bei dem der Explosi-
onsdruck nur durch die entstehenden und sich ausdehnenden Gase hervor-
gerufen wird. Die Zündung des unverbrannten Gemisches erfolgt durch die 
Aufheizung des Gemisches in der Flammenfront.

4-2. Implosion

 Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkör-
pers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unterdruckes.

5. Überschallknall

 Ein Überschallknall entsteht wenn ein Flugzeug die Schallmauer durchbricht. 
Als solcher Schaden gilt die unmittelbare Zerstörung oder Beschädigung ver-
sicherter Sachen durch die hierdurch entstehende Druckwelle.

6. Nicht versicherte Schäden

 Nicht versichert sind 

 a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben; 



 b) Sengschäden; 

 c)  Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbren-
nungsraum auftretenden Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorga-
nen von elektrischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck 
entstehen;

 Die Ausschlüsse gemäß Nr. 6 b) und 6 c) gelten nicht, soweit diese Schäden 
Folge eines versicherten Sachschadens gemäß Nr. 1 sind.

§ 3 Leitungswasser (Bruchschäden / Nässeschäden)

1. Bruchschäden innerhalb von Gebäuden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintre-
tende

 a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit ver-
bundenen Schläuchen,

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepum-
pen- oder Solarheizungsanlagen,

cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen.

dd) im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren

ee) Zu- oder Ableitungsrohre von Schwimmbädern 

ff ) der Gasversorgung

  sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder ver-
gleichbaren Anlagen sind.

 b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen:

aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z.B. 
Wasser- und Absperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wasser-
messer) sowie deren Anschlussschläuche,

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warm-
wasserheizungs-, Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder 
Solarheizungsanlagen.

   Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich 
der Bodenplatte.

   Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach und Rohre von Wärme-
pumpen- und ähnlichen Heizungsanlagen gelten als Rohre innerhalb des 
Gebäudes.

   Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen 
unterhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) nicht versichert.

2. Bruchschäden außerhalb von Gebäuden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für außerhalb von Gebäuden eintre-
tende frostbedingte und sonstige Bruchschäden an den Zuleitungsrohren der 
Wasserversorgung oder an den Rohren der Warmwasserheizungs-, Dampf-
heizungs-, Klima-, Wärmepumpen-, oder Solarheizungsanlagen soweit

 a)  diese Rohre der Versorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen 
und

 b) die Rohre sich auf dem Versicherungsgrundstück befi nden und

 c) der Versicherungsnehmer die Gefahr trägt.

3. Nässeschäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch be-
stimmungswidrig austretendes Leitungswasser zerstört oder beschädigt 
werden oder abhanden kommen.

 Das Leitungswasser bzw. Wasser muss aus 

 a)   Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbun-
denen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen 
Einrichtungen oder deren wasserführenden Teilen, 

 b)  Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, 

 c)  Klima- Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen, 

 d)  Wasserlösch- und Berieselungsanlagen, 

 e)   Zu- und Ableitungsrohren eines Schwimmbades einschl. verbundener 
Einrichtungen und Schwimmbecken,

 f)  im Gebäude verlaufenden Regenfallrohren,

 g)  Wasserbetten und Aquarien 

 ausgetreten sein.

 Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser gleich.

4. Nicht versicherte Schäden

 a)  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
durch

aa) Regenwasser aus Fallrohren außerhalb des Gebäudes

bb) Plansch- oder Reinigungswasser,

cc) Schwamm,

dd) Grundwasser, stehendes oder fl ießendes Gewässer, Überschwem-
mung oder Witterungsniederschläge oder einen durch diese Ursa-
chen hervorgerufenen Rückstau,

ee) Erdbeben, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,

ff ) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach 
Nr. 3 die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat, 

gg) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines 
Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung,

hh) Öff nen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen 
eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder 
Reparaturarbeiten an dem versicherten Gebäude oder an der Was-
serlösch- oder Berieselungsanlage.

ii) Sturm, Hagel,

jj) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder sonstigen mobilen 
Behältnissen

 b)  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an Gebäuden 
oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen 
Gebäuden oder Gebäudeteilen befi ndlichen Sachen,

§ 4 Sturm, Hagel

1. Versicherte Gefahren und Schäden

 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder 
beschädigt werden oder abhanden kommen

 a)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versi-
cherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befi n-
den;

 b)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere 
Gegenstände auf versicherte Sachen oder auf Gebäude in denen sich 
versicherte Sachen befi nden, wirft;

 c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen

 d)  durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, 
die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versi-
cherte Sachen befi nden, baulich verbunden sind;

 e)  dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere 
Gegenstände auf Gebäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder 
Gebäuden, in denen sich versicherte Sachen befi nden, baulich verbunden 
sind.

2. Sturm 

 Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 
nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 63 km/Stunde).

 Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 
unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass

 a)  die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks 
Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso wider-
standsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, oder dass

 b)  der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten 
Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich die versicherten Sachen 
befunden haben, oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen Gebäu-
den, nur durch Sturm entstanden sein kann.

3. Hagel

 Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden

 a)  Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden 
durch 

aa) Sturmfl ut;

bb)  Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht 
ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Außentüren oder andere 
Öff nungen, es sei denn, dass diese Öff nungen durch Sturm oder 
Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstellen;

cc) Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz von Luftfahrzeu-
gen, ihrer Teile oder Ladung;

dd) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Rückstau, Erdbe-
ben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanaus-
bruch).



 b) Nicht versichert sind Schäden an

aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und 
an den in diesen Gebäuden befi ndlichen Sachen;

bb) Laden- und Schaufensterscheiben.

§ 5 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs

 Versichert sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude mit 
ihren Gebäudebestandteilen und Gebäudezubehör einschließlich unmittelbar 
an das Gebäude anschließender Terrassen auf dem im Versicherungsschein 
bezeichneten Versicherungsgrundstück.

 Sonstige bauliche Grundstückbestandteile sind nur versichert, soweit diese 
ausdrücklich in den Versicherungsumfang einbezogen sind.

2. Defi nitionen

 a)  Gebäude im Sinne dieser Regelungen sind mit dem Erdboden verbundene 
Bauwerke, die der überwiegenden Nutzung zu Wohnzwecken bestimmt 
sind und gegen äußere Einfl üsse schützen können.

 b)  Gebäudebestandteile sind in ein Gebäude eingefügte Sachen, die durch 
ihre feste Verbindung mit dem Gebäude ihre Selbstständigkeit verloren 
haben. Dazu gehören auch Einbaumöbel bzw. Einbauküchen, die indivi-
duell für das Gebäude raumspezifi sch geplant und gefertigt sind.

 c)  Gebäudezubehör sind bewegliche Sachen, die sich im Gebäude befi nden 
oder außen am Gebäude angebracht sind und der Instandhaltung bzw. 
überwiegenden Zweckbestimmung des versicherten Gebäudes dienen. 
Als Gebäudezubehör gelten ferner Müllboxen sowie Klingel- und Brief-
kastenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück. 

 d)  Als bauliche Grundstückbestandteile gelten die mit dem Grund und 
Boden des Versicherungsgrundstücks fest verbundenen Sachen.

 e)  Versicherungsgrundstück ist das Flurstück/sind die Flurstücke auf dem das 
versicherte Gebäude steht (Versicherungsort). Teilen sich mehrere Gebäude 
ein Flurstück, so gilt als Versicherungsort derjenige Teil des Flurstücks, der 
durch Einfriedung oder anderweitige Abgrenzung dem/den im Versiche-
rungsschein bezeichneten Gebäude(n) ausschließlich zugehörig ist.

3. Ausschlüsse

 a)  Nicht versichert sind Photovoltaikanlagen sowie deren zugehörige Instal-
lationen (z.B. Solarmodule, Montagerahmen, Befestigungselemente, 
Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Wechselrichter und Verkabelung) die 
durch einen gesonderten Versicherungsvertrag versichert sind. Soweit für 
einen Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag 
beansprucht werden kann, geht eine solche Leistung einer Entschädi-
gung aus diesem Vertrag vor (subsidiär).

 b)  Nicht versichert sind in das Gebäude nachträglich eingefügte – nicht aber 
ausgetauschte – Sachen, die ein Mieter auf seine Kosten beschaff t oder 
übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige 
Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer 
nachzuweisen.

 c)  Nicht versichert sind in das Gebäude eingefügte Sachen, welche ein Woh-
nungseigentümer auf seine Kosten beschaff t oder übernommen hat, die 
im Rahmen einer Hausratversicherung versichert sind. Soweit für einen 
Schaden eine Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag bean-
sprucht werden kann, geht eine solche Leistung einer Entschädigung aus 
diesem Vertrag vor (subsidiär).

 d) Nicht versichert sind elektronisch gespeicherte Daten und Programme.

§ 6 Wohnungs- und Teileigentum

1. Ist bei Verträgen mit einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern der 
Versicherer wegen des Verhaltens einzelner Wohnungseigentümer ganz oder 
teilweise leistungsfrei, so kann er sich hierauf gegenüber den übrigen Woh-
nungseigentümern wegen deren Sondereigentums sowie deren Miteigen-
tumsanteile nicht berufen.

 Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, 
hat dem Versicherer die darauf entfallenden Aufwendungen zu ersetzen.

2. Die übrigen Wohnungseigentümer können verlangen, dass der Versicherer sie 
auch insoweit entschädigt, als er gegenüber einzelnen Miteigentümern leis-
tungsfrei ist, sofern diese zusätzliche Entschädigung zur Wiederherstellung 
des gemeinschaftlichen Eigentums verwendet wird.

 Der Wohnungseigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vorliegt, 
ist verpfl ichtet, dem Versicherer diese Mehraufwendungen zu erstatten.

3. Für die Gebäudeversicherung bei Teileigentum gelten Nr. 1 und Nr. 2 ent-
sprechend.

§ 7 Versicherte Kosten

 Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen folgenden 
Kosten

1. Aufräum- und Abbruchkosten

 für das Aufräumen und den Abbruch versicherter Sachen sowie für das Weg-
räumen und den Abtransport von Schutt und sonstigen Resten dieser Sachen 
zum nächsten Ablagerungsplatz und für das Ablagern und Vernichten. 

2. Bewegungs- und Schutzkosten

 die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaff ung versicherter Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder 
geschützt werden müssen.

 Die Entschädigung für versicherte Kosten gemäß 1. und 2. ist auf 5 % der 
Versicherungssumme, in der gleitenden Neuwertversicherung multipliziert 
mit dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles geltenden Anpassungsfaktor, 
begrenzt, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

3. Kosten für Gebäudebeschädigungen unbefugter Dritter,

 für die Beseitigung von Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rollläden 
und Schutzgittern, im Gemeinschaftsgebrauch der Hausgemeinschaft, und 
die entstanden sind weil ein unbefugter Dritter in das Gebäude eingebro-
chen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel oder anderer Werkzeuge 
eingedrungen ist oder versucht hat, durch eine dieser Handlungen in das 
Gebäude einzudringen. 

 Die Entschädigung ist auf 500 Euro begrenzt, sofern nicht etwas anderes 
vereinbart ist.

4. Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen 

 Aufwendungen zur Beseitigung einer Gefahr, die durch den Eintritt des Versi-
cherungsfalles innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes entstanden 
ist, sofern der Versicherungsnehmer zu deren Beseitigung aufgrund rechtli-
cher Vorschriften verpfl ichtet ist.

§ 8 Mehrkosten durch Gesetze und Verordnungen

1. Beschreibung der versicherten Leistung

 a)  Der Versicherer ersetzt die tatsächliche entstandenen Mehrkosten infolge 
von Veränderungen der öff entlich-rechtlichen Vorschriften (Gesetze und 
Verordnungen), die zwischen Errichtung bzw. letztmaliger genehmi-
gungspfl ichtiger Baumassnahme am betroff enen Gebäudeteil und dem 
Versicherungsfall in Kraft getreten sind.

 b)  Darf die Wiederherstellung der versicherten, vom Schaden betroff enen 
Sachen aufgrund behördlicher Wiederaufbaubeschränkungen nur an 
anderer Stelle erfolgen, so sind dadurch entstehende Mehrkosten nur 
in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei Wiederherstellung an 
bisheriger Stelle entstanden wären.

 c)  Der Ersatz von Mehrkosten beschränkt sich auf die tatsächlich vom Scha-
den betroff enen Gebäudeteile. 

 d)  Ist das Gebäude zum Zeitwert versichert, so werden die Mehrkosten im 
Verhältnis des versicherten Zeitwerts zum aktuellen Neubauwert erstat-
tet.

 e)  Der Versicherer ersetzt auch Preissteigerungen durch Beschränkung der 
vorgenannten Art, die im Zuge der Wiederherstellung entstehen und 
deren Ursache in der Zeit zwischen Eintritt des Versicherungsfalles und 
der unverzüglichen Wiederherstellung liegt und für die nicht gleichzeitig 
eine Preisdiff erenzversicherung besteht. Veranlasst der Versicherungs-
nehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, sind die Mehrkosten 
nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher Wie-
derherstellung entstanden wären. 

   Die Entschädigung für Mehrkosten gemäß a) bis e) ist auf 5 % der Versi-
cherungssumme, in der gleitenden Neuwertversicherung multipliziert mit 
dem im Zeitpunkt des Versicherungsfalles geltenden Anpassungsfaktor, 
begrenzt, sofern nicht etwas anderes vereinbart ist.

2. Defi nitionen

 Mehrkosten im Sinne dieser Vorschrift ergeben sich aus der Diff erenz des Auf-
wandes für die Wiederherstellung in gleicher Art und Güte und dem Aufwand 
zum Zeitpunkt der Wiederherstellung, der unter Berücksichtigung der Nr. 1 a) 
und b) entstehen wird.

3. Ausschlüsse

 a) Nicht versichert sind Mehrkosten infolge von

aa) Betriebsbeschränkungen,

bb) Kapitalmangel,

cc) behördlichen Aufl agen, die mit Fristsetzung vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles erteilt wurden,



dd) behördlichen Wiederherstellungsbeschränkungen, die es untersa-
gen, verwertbare Reste der versicherten, vom Schaden betroff enen 
Sachen zu verwerten.

b) Wird vor Eintritt des Versicherungsfalles auf der Grundlage bestehen-
der Gesetze und Verordnungen durch eine hierin ausgewiesene Frist der 
Bestandsschutz außer Kraft gesetzt bzw. die Nutzung des Gebäudes ganz 
oder teilweise untersagt, so sind die hierdurch entstehenden Mehrkosten 
nicht vom Versicherungsschutz umfasst, auch wenn die zuständige Behörde 
noch keinen entsprechenden Verwaltungsakt erlassen hat.

§ 9 Mietausfall, Mietwert

1. Mietausfall, Mietwert

 Der Versicherer ersetzt

 a)  den Mietausfall einschließlich fortlaufender Mietnebenkosten, wenn 
Mieter von Wohnräumen infolge eines Versicherungsfalles zu Recht die 
Zahlung der Miete ganz oder teilweise eingestellt haben,

 b)  den ortsüblichen Mietwert von Wohnräumen einschließlich fortlaufender 
Nebenkosten im Sinne des Mietrechts, die der Versicherungsnehmer selbst 
bewohnt und die infolge eines Versicherungsfalles unbenutzbar geworden 
sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung auf einen benutz-
bar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet werden kann.

 c)  Der Versicherer ersetzt auch einen durch die Einhaltung öff entlich-recht-
licher Vorschriften (z.B. Wiederaufbaubeschränkungen) verursachten 
zusätzlichen Mietausfall bzw. Mietwert.

2. Haftzeit

 a)  Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem 
die Räume wieder benutzbar sind, höchstens jedoch für 12 Monate seit 
dem Eintritt des Versicherungsfalles.

 b)  Mietausfall oder Mietwert werden nur insoweit ersetzt, wie der Versiche-
rungsnehmer die mögliche Wiederbenutzung nicht schuldhaft verzögert.

3. Gewerblich genutzte Räume

 Für gewerblich genutzte Räume kann die Versicherung des Mietausfalles 
oder des ortsüblichen Mietwertes vereinbart werden.

§ 10 Versicherungswert, Versicherungssumme

1. Vereinbarte Versicherungswerte

 Als Versicherungswert kann der Gleitende Neuwert, der Neuwert, der Zeit-
wert oder der Gemeine Wert vereinbart werden. Im Versicherungsfall kann 
der Gemeine Wert Anwendung fi nden, wenn die versicherte Sache dauerhaft 
entwertet ist (siehe d). Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Ent-
schädigungsberechnung.

 a) Gleitende Neuwert

   Der gleitende Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes aus-
gedrückt in Preisen des Jahres 1914. Der Neubauwert bemisst sich nach 
Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. Hierzu gehören auch 
Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- und Planungskosten.

   Der Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenentwick-
lung an (siehe § 12 Nr. 2). Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der 
Grundlage des ortsüblichen Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles.

   Wenn sich durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen innerhalb der Ver-
scherungsperiode der Wert der Gebäude erhöht, besteht bis zum Schluss 
der laufenden Versicherungsperiode auch insoweit Versicherungsschutz.

 b) Neuwert

   Der Neuwert ist der ortsübliche Neubauwert des Gebäudes. Der Neubau-
wert bemisst sich nach Größe, Ausstattung sowie Ausbau des Gebäudes. 
Hierzu gehören auch Architektengebühren sowie sonstige Konstruktions- 
und Planungskosten.

 c) Zeitwert

   Der Zeitwert errechnet sich aus dem Neuwert des Gebäudes (siehe b)) 
abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung.

 d) Gemeiner Wert

   Der Gemeine Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für das Gebäude oder 
für das Altmaterial.

 Ist Versicherung zum gleitenden Neuwert, Neuwert oder Zeitwert vereinbart 
und ist das Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet, 
so ist Versicherungswert lediglich der gemeine Wert (Nutzungsvorbehalt). 
Eine dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäude für 
seinen Zweck nicht mehr zu verwenden ist.

2. Versicherungssumme

 a)  Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versicherungs-
nehmer im einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert ent-
sprechen soll.

 b)  Wenn bauliche Änderungen vorgenommen werden, soll der Versiche-
rungsnehmer die Versicherungssumme an den veränderten Versiche-
rungswert anpassen.

 c)  Ist Neuwert, Zeitwert oder gemeiner Wert vereinbart worden, soll der 
Versicherungsnehmer die Versicherungssumme für die versicherte Sache 
für die Dauer des Versicherungsverhältnisse dem jeweils gültigen Versi-
cherungswert anpassen.

 d)  Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versicherungs-
summe nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung über die Unter-
versicherung zur Anwendung kommen (siehe § 13 Nr. 10).

§ 11 Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwert-
versicherung, Unterversicherungsverzicht

1. Ermittlung der Versicherungssumme in der gleitenden Neuwert-
versicherung

 Die Versicherungssumme ist nach dem ortsüblichen Neubauwert (siehe § 10 
Nr. 1 a)) zu ermitteln, der in den Preisen des Jahres 1914 ausgedrückt wird 
(Versicherungssumme „Wert 1914“).

 Die Versicherungssumme gilt als richtig ermittelt, wenn

 a)  sie aufgrund einer vom Versicherer anerkannten Schätzung eines Bau-
sachverständigen festgesetzt wird,

 b)  der Versicherungsnehmer im Antrag den Neubauwert in Preisen eines 
anderen Jahres zutreff end angibt und der Versicherer diesen Betrag 
umrechnet,

 c)  der Versicherungsnehmer Antragsfragen nach Größe, Ausbau und Aus-
stattung des Gebäudes zutreff end beantwortet und der Versicherer hier-
nach die Versicherungssumme „Wert 1914“ berechnet.

2. Unterversicherungsverzicht

 a)  Wird die nach Nr. 1 ermittelte Versicherungssumme „Wert 1914“ verein-
bart, nimmt der Versicherer bei der Entschädigung (einschließlich Kosten 
und Mietausfall) keinen Abzug wegen Unterversicherung vor (Unterversi-
cherungsverzicht).

 b)  Ergibt sich im Versicherungsfall, dass die Beschreibung des Gebäudes und 
seiner Ausstattung gemäß Nr. 1 c) von den tatsächlichen Verhältnissen 
bei Vertragsabschluss abweicht und ist dadurch die Versicherungssumme 
„Wert 1914“ zu niedrig bemessen, so kann der Versicherer nach den 
Regelungen über die Anzeigepfl ichtverletzungen vom Vertrag zurücktre-
ten, kündigen oder eine Vertragsanpassung vornehmen; ferner kann er 
bezüglich der Diff erenz zwischen vereinbarter Versicherungssumme und 
tatsächlichem Versicherungswert nach den Regeln der Unterversicherung 
leistungsfrei sein.

 c)  Der Unterversicherungsverzicht gilt ferner nicht, wenn der der Versiche-
rungssummenermittlung zugrunde liegende Bauzustand nach Vertrags-
abschluss durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen verändert wurde 
und die Veränderung dem Versicherer nicht unverzüglich angezeigt 
wurde. Dies gilt nicht, soweit der ortsübliche Neubauwert innerhalb der 
zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls laufenden Versicherungsperiode 
durch wertsteigernde bauliche Maßnahmen erhöht wurde.

§ 12 Beitrag in der gleitenden Neuwertversicherung und dessen 
Anpassung

1. Berechnung des Beitrags

 Grundlagen der Berechnung des Beitrags sind die Versicherungssumme „Wert 
1914“, der vereinbarte Beitragssatz sowie der Anpassungsfaktor (siehe
Nr. 2 a)).

 Der jeweils zu zahlende Jahresbeitrag wird berechnet durch Multiplikation des 
vereinbarten Grundbeitrags 1914 (Versicherungssumme „Wert 1914“ multi-
pliziert mit dem Beitragssatz) mit dem jeweils gültigen Anpassungsfaktor.

2. Anpassung des Beitrags

 a)  Der Beitrag verändert sich entsprechend der Anpassung des Versiche-
rungsschutzes (siehe § 10 Nr. 1 a)) gemäß der Erhöhung oder Verminde-
rung des Anpassungsfaktors.

 b)  Der Anpassungsfaktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar 
eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende Versicherungspe-
riode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der jeweils für den 
Monat Mai des Vorjahres veröff entlichte Baupreisindex für Wohngebäude 
und der für den Monat April des Vorjahres veröff entlichte Tarifl ohnindex 
für das Baugewerbe verändert haben. Beide Indizes gibt das Statistische 
Bundesamt bekannt. Bei dieser Anpassung wird die Änderung des Bau-
preisindexes zu 80 Prozent und die des Tarifl ohnindexes zu 20 Prozent 
berücksichtigt, und zwar der jeweilige Index auf zwei Stellen nach dem 
Komma gerundet.



   Der Anpassungsfaktor wird auf zwei Stellen nach dem Komma errechnet 
und gerundet.

   Soweit bei Rundungen die dritte Zahl nach dem Komma eine Fünf oder 
eine höhere Zahl ist, wird aufgerundet, sonst abgerundet.

 c)  Der Versicherungsnehmer kann einer Erhöhung des Beitrags innerhalb 
eines Monats, nachdem ihm die Mitteilung über die Erhöhung des Anpas-
sungsfaktors zugegangen ist, durch Erklärung in Textform widersprechen. 
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die 
Erhöhung nicht wirksam. Die Versicherung bleibt dann als Neuwertver-
sicherung (siehe §10 Nr. 1 b)) in Kraft, und zwar zum bisherigen Beitrag 
und mit einer Versicherungssumme, die sich aus der Versicherungssumme 
„Wert 1914“ multipliziert mit 1/100 des Baupreisindexes für Wohnge-
bäude ergibt, der im Mai des Vorjahres galt.

   In diesem Fall gilt ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht nicht mehr.

   Das Recht des Versicherungsnehmers auf Herabsetzung der Versiche-
rungssumme wegen erheblicher Überversicherung bleibt unberührt.

§ 13 Entschädigungsberechnung

1. In der gleitenden Neuwertversicherung bzw. Neuwertversicherung 
sind im Versicherungsfall Grundlage der Entschädigungsberechnung

 a)  bei zerstörten Gebäuden die ortsüblichen Wiederherstellungskosten des 
Gebäudes (einschließlich der Architektengebühren sowie sonstiger Kons-
truktions- und Planungskosten) bei Eintritt des Versicherungsfalles,

 b)  bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die not-
wendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüglich 
einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, höchs-
tens jedoch der Versicherungswert bei Eintritt des Versicherungsfalles,

 c)  bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wie-
derbeschaff ungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen 
Zustand bei Eintritt des Versicherungsfalles.

 d) Restwerte werden angerechnet.

2. In der Zeitwertversicherung ist im Versicherungsfall Grundlage der 
Entschädigungsberechnung

 a)  bei zerstörten Gebäuden der Neuwert zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls abzüglich deren Wertminderung durch Alter und Abnutzung,

 b)  bei beschädigten Gebäuden oder sonstigen beschädigten Sachen die 
notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zuzüg-
lich einer durch die Reparatur nicht ausgeglichenen Wertminderung, 
höchstens jedoch der Zeitwert bei Eintritt des Versicherungsfalles,

 c)  bei zerstörten oder abhanden gekommenen sonstigen Sachen der Wie-
derbeschaff ungspreis von Sachen gleicher Art und Güte im neuwertigen 
Zustand zum Zeitpunkt der Vereinbarung abzüglich deren Wertminde-
rung durch Alter und Abnutzung.

 d) Restwerte werden angerechnet.

3. Entschädigungsberechnung bei gemeinem Wert

 Soweit ein Gebäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauerhaft entwertet 
ist, werden versicherte Sachen nur unter Zugrundelegung des erzielbaren 
Verkaufspreises ohne Grundstücksanteile (gemeiner Wert) entschädigt.

4. Kosten

 Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten (siehe § 7) 
ist der Nachweis tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der 
jeweils vereinbarten Entschädigungsgrenzen.

5. Mietausfall, Mietwert

 Der Versicherer ersetzt den versicherten Mietausfall bzw. Mietwert bis zum 
Ende der vereinbarten Haftzeit.

6. Mehrwertsteuer

 a)  Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer 
vorsteuerabzugsberechtigt ist; das Gleiche gilt, wenn der Versicherungs-
nehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

 b)  Für die Berechnung der Entschädigung versicherter Kosten (siehe § 7) 
und versicherten Mietausfalls bzw. Mietwerts (siehe § 9) gilt a) entspre-
chend.

7. Mehrkosten infolge Preissteigerungen

 Ersetzt werden die notwendigen Mehrkosten infolge Preissteigerungen zwi-
schen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wiederherstellung für die 
nicht gleichzeitig eine Preisdiff erenzversicherung besteht. Veranlasst der Ver-
sicherungsnehmer nicht unverzüglich die Wiederherstellung, sind die Mehr-
kosten nur in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie auch bei unverzüglicher 
Wiederherstellung entstanden wären. Mehrkosten infolge von Betriebsbe-
schränkungen oder Kapitalmangel sind nicht versichert.

8. Wiederherstellung und Wiederbeschaff ung

 In der Gleitenden Neuwertversicherung und der Neuwertversicherung 
erwirbt der Versicherungsnehmer den Anspruch auf Zahlung des Teils der 
Entschädigung, der den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil) nur, 
soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles sicherstellt, dass er die Entschädigung verwenden wird, um versi-
cherte Sachen in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisherigen Stelle 
wiederherzustellen oder wiederzubeschaff en. Ist dies an der bisherigen Stelle 
rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so genügt es, 
wenn die Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land wiederhergestellt werden.

 Der Zeitwertschaden errechnet sich aus der Entschädigung nach Nr. 1 a), b) 
und c) abzüglich der Wertminderung durch Alter und Abnutzung. Nr. 6 gilt 
entsprechend.

 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung des entschädigten Neuwert-
anteiles an den Versicherer verpfl ichtet, wenn er die auf den Neuwertanteil 
geleistete Entschädigung schuldhaft nicht zur Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaff ung der versicherten Sachen verwendet.

9. Gesamtentschädigung, Kosten auf Weisung des Versicherers

 In der Neu- und Zeitwertversicherung ist die Gesamtentschädigung für ver-
sicherte Sachen (siehe § 5), versicherte Kosten (siehe § 7) und versicherten 
Mietausfalls bzw. Mietwerts (siehe § 9) je Versicherungsfall auf die Versiche-
rungssumme begrenzt. Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten, 
die auf Weisung des Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt.

10. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung

 Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalles in der Glei-
tenden Neuwertversicherung (siehe § 10 Nr. 1 a)) ohne Vereinbarung eines 
Unterversicherungsverzichts, in der Neu- und Zeitwertversicherung sowie in 
der Versicherung zum gemeinen Wert (siehe § 10 Nr. 1 b) - d)) niedriger als 
der Versicherungswert der versicherten Sachen (Unterversicherung), wird die 
Entschädigung gemäß Nr. 1 bis Nr. 3 in dem Verhältnis von Versicherungs-
summe zum Versicherungswert nach folgender Berechnungsformel gekürzt: 
Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme 
dividiert durch den Versicherungswert. Entsprechendes gilt für die Berech-
nung versicherter Kosten (siehe § 7) und versicherten Mietausfalles bzw. 
Mietwerts (siehe § 9).

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung

 a)  Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers 
zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

   Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-
dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der 
Sache mindestens zu zahlen ist.

 b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung 
wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber dem Versiche-
rer den Nachweis geführt hat, dass er die Wiederherstellung oder Wieder-
beschaff ung sichergestellt hat

2. Rückzahlung des Neuwert- oder Zeitwertanteils

 Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung der vom Versicherer nach 1 b)
geleisteten Entschädigung verpfl ichtet, wenn die Sache infolge eines Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschaff t worden ist.

3. Verzinsung 

 Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine 
weitergehende Zinspfl icht besteht:

 a)  Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach 
Meldung des Schadens geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu 
verzinsen.

 b)  Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der Entschädigung 
ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem der Versicherungsnehmer die 
Sicherstellung der Wiederherstellung oder Wiederbeschaff ung versicher-
ter Sachen gegenüber dem Versicherer nachgewiesen hat.

 c)  Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Pro-
zent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

 d) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

4. Hemmung

 Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 3 a) und 3 b) ist der Zeitraum 
nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versicherungsneh-
mers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.



5. Aufschiebung der Zahlung

 Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

 a)  Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers
bestehen;

 b)  ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versiche-
rungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versiche-
rungsfalles noch läuft;

 c)  eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen über die Sicherung von Realgläubigern nicht erfolgte.

§ 15 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe

 Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlan-
gen, dass die Höhe des Schadens in einem Sachverständigenverfahren fest-
gestellt wird.

 Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versiche-
rungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Fest-
stellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

 Für das Sachverständigenverfahren gilt:

 a)  Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine 
Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die andere unter 
Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Textform auff ordern, 
den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachver-
ständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Auff orderung 
benannt, so kann ihn die auff ordernde Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Auff orderung durch den 
Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

 b)  Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die 
Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder 
Geschäftsverbindung steht; ferner keine Person, die bei Mitbewerbern 
oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis steht.

 c)  Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellun-
gen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) 
gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch die Sachver-
ständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der Obmann 
auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernannt.

4. Feststellung

 Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:

 a)  ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten 
versicherten Sachen sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage 
kommenden Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

 b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaff ungskosten;

 c) die Restwerte, der vom Schaden betroff enen Sachen;

 d)  die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten und den versi-
cherten Mietausfall bzw. Mietwert.

 e)  den Wert der nicht vom Schaden betroff enen versicherten Sachen, wenn 
kein Unterversicherungsverzicht gegeben ist.

5. Verfahren nach Feststellung

 Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleich-
zeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen voneinander ab, so 
übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet 
über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entschei-
dung beiden Parteien gleichzeitig.

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Ver-
tragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie off enbar 
von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Ent-
scheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht 
treff en können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sach-
verständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

 Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versi-
cherungsnehmers nicht berührt.

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten des Versiche-
rungsnehmers vor und nach dem Versicherungsfall, Sicherheitsvor-
schriften

1. Sicherheitsvorschriften

 Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheiten hat der Versicherungs-
nehmer

 a)  die versicherten Sachen, insbesondere wasserführende Anlagen und Ein-
richtungen, Dächer und außen angebrachte Sachen stets in ordnungs-
gemäßem Zustand zu erhalten und Mängel oder Schäden unverzüglich 
beseitigen zu lassen,

 b)  nicht genutzte Gebäude oder Gebäudeteile zu jeder Jahreszeit genügend 
häufi g zu kontrollieren und dort alle wasserführenden Anlagen und Ein-
richtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten,

 c)  in der kalten Jahreszeit alle Gebäude und Gebäudeteile zu beheizen und 
dies genügend häufi g zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anla-
gen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung

 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Nr. 1 genannten Obliegenhei-
ten, ist der Versicherer unter den in § 26 Nr. 1 b) und Nr. 3 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise 
leistungsfrei. 

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände

 Eine anzeigepfl ichtige Gefahrerhöhung gemäß § 27 kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn

 a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,

 b)  ein Gebäude oder der überwiegende Teil eines Gebäudes nicht genutzt 
wird,

 c)  an einem Gebäude Baumaßnahmen durchgeführt werden, in deren Ver-
lauf das Dach ganz oder teilweise entfernt wird oder die das Gebäude 
überwiegend unbenutzbar machen,

 d)  in dem versicherten Gebäude ein Gewerbebetrieb aufgenommen oder 
verändert wird,

 e) das Gebäude nach Vertragsschluss unter Denkmalschutz gestellt wird.

§ 18 Veräußerung der versicherten Sachen

1. Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang

 a)  Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, so tritt 
zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs (bei Immobilien das Datum des 
Grundbucheintrages) an dessen Stelle der Erwerber in die während der 
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich ergeben-
den Rechte und Pfl ichten des Versicherungsnehmers ein.

 b)  Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag, der auf die zur 
Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt, 
als Gesamtschuldner.

 c)  Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten 
lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt.

2. Kündigungsrechte

 a)  Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform zu kündigen. 
Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
ab der Kenntnis des Versicherers vom Eigentumsübergang (s. Nr. 1a)) aus-
geübt wird.

 b)  Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger 
Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode in Schrift-
form zu kündigen.

   Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom Bestehen 
der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der Kenntnis, 
ausgeübt wird.

 c)  Im Falle der Kündigung nach a) und b) haftet der Veräußerer allein für die 
Zahlung des Beitrags der laufenden Versicherungsperiode.

3. Anzeigepfl ichten

 a)  Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber 
unverzüglich in Textform anzuzeigen.

 b)  Ist die Anzeige unterblieben, so ist der Versicherer nicht zur Leistung ver-
pfl ichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem 



Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige hätte zugehen müssen, und der 
Versicherer nachweist, dass er den mit dem Veräußerer bestehenden Ver-
trag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätte.

 c)  Abweichend von b) ist der Versicherer zur Leistung verpfl ichtet, wenn ihm 
die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige 
hätten zugehen müssen, oder wenn zur Zeit des Eintrittes des Versiche-
rungsfalles die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen war 
und er nicht gekündigt hat.

§ 19 Anzeigepfl icht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepfl icht von
Gefahrumständen

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem 
Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der 
Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.

 Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpfl ichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Text-
form Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepfl icht

 a) Vertragsänderung

   Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich verletzt 
und hätte der Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrum-
stände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen geschlossen, so 
werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unver-
schuldeten Pfl ichtverletzung werden die anderen Bedingungen ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.

   Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 10% 
oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht ange-
zeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist in Schriftform kündigen. In dieser Mitteilung 
der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf 
dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

 b) Rücktritt und Leistungsfreiheit

   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht nach Nummer 1, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer hat die Anzeigepfl icht weder vorsätzlich noch grob fahrläs-
sig verletzt.

   Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht 
des Versicherers ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen hätte.

   Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist 
er nicht zur Leistung verpfl ichtet, es sei denn, der Versicherungsneh-
mer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepfl icht sich auf einen 
Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspfl icht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer 
die Anzeigepfl icht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpfl ichtet.

 c) Kündigung

   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepfl icht nach Nr. 1 leicht 
fahrlässig oder schuldlos, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhal-
tung einer Frist von einem Monat in Schriftform kündigen, es sei denn, 
der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umständen zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

 d) Ausschluss von Rechten des Versicherers

   Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) 
und zur Kündigung (c) sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die unrichtige Anzeige 
kannte.

 e) Anfechtung

   Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung 
anzufechten, bleibt unberührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers

 Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 b)) oder zur Kündi-
gung (2 c)) muss der Versicherer innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine Erklärung stützt; 
zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines 

Monats nach deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-
pfl icht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend 
gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis

 Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt (2 b)) und zur Kündi-
gung (2 c)) stehen dem Versicherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der Verletzung der 
Anzeigepfl icht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, 
so sind bei der Anwendung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arg-
list des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsneh-
mers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 
Anzeigepfl icht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur 
berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2 a)), zum Rücktritt
(2 b)) und zur Kündigung (2 c)) erlöschen mit Ablauf von fünf Jahren nach 
Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser 
Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder sein Vertreter die Anzeigepfl icht vorsätzlich oder arglistig 
verletzt hat.

§ 20 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter 
Zahlung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags

1. Beginn des Versicherungsschutzes

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebe-
nen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 
Beitrag rechtzeitig im Sinne von Nr. 2 zahlt.

2. Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrags

 Der erste oder einmalige Beitrag wird unverzüglich nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang des Versicherungsscheins fällig.

 Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 
bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die 
Zahlung bewirkt ist.

 Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder 
getroff enen Vereinbarungen ab, ist der erste oder einmalige Beitrag frühes-
tens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen.

 Bei Vereinbarung der Beitragszahlung in Raten gilt die erste Rate als erster 
Beitrag.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug

 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden 
Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktre-
ten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.

 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers

 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht zu 
dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer 
für einen vor Zahlung des Beitrags eingetretenen Versicherungsfall nicht zur 
Leistung verpfl ichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform oder durch einen auff älligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags aufmerk-
sam gemacht hat.

 Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

§ 21 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer

 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abge-
schlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung

 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Ver-
trag um jeweils ein Jahr, wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens 
drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündi-
gung in Schriftform zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen

 Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum 
Ablauf des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer 



Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer in Schriftform gekündigt 
werden.

 Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr

 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

5. Nachweis bei angemeldetem Grundpfandrecht durch Realgläubiger

 Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine Kündigung 
des Versicherungsverhältnisses durch den Versicherungsnehmer im Hinblick 
auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, Explosion/Verpuff ung, Implosion, 
Überschallknall, Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeuges nur wirksam, 
wenn der Versicherungsnehmer mindestens einen Monat vor Ablauf des Ver-
sicherungsvertrags nachgewiesen hat, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Kündigung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit dem Grund-
pfandrecht belastet war oder dass der Realgläubiger der Kündigung zuge-
stimmt hat. Diese gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung oder im 
Versicherungsfall.

6. Wegfall des versicherten Interesses

 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet 
der Vertrag zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos 
Kenntnis erlangt. 

§ 22 Folgebeitrag

1. Fälligkeit 

 a)  Ein Folgebeitrag wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Ver-
sicherungsperiode fällig.

 b)  Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungs-
schein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug

 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines Folgebeitrags in Verzug, 
ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung

 a)  Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger 
Zahlung eines Folgebeitrags auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung 
auff ordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen ab 
Zugang der Zahlungsauff orderung bestimmen (Mahnung). Die Mah-
nung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen 
Beträge des Beitrags, der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziff ert und 
außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht 
– aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

 b)  Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versi-
cherungsfall ein und ist der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles mit der Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten 
in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei.

 c)  Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-
lungsfrist den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofor-
tiger Wirkung in Schriftform kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.

   Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden 
werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungs-
nehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist der 
Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. 

4. Zahlung des Beitrags nach Kündigung

 Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb 
eines Monats nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung 
verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung 
leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3b) bleibt 
unberührt.

§ 23 Lastschriftverfahren

1. Pfl ichten des Versicherungsnehmers

 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren vereinbart worden, 
hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für 
eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges

 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Bei-
träge, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen werden 
können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinbarung in Textform 
zu kündigen.

 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versi-
cherungsnehmer verpfl ichtet ist, den ausstehenden Beitrag und zukünftige 
Beiträge selbst zu übermitteln.

 Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Last-
schrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 24 Ratenzahlung

 Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den 
vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

 Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort 
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in 
Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

§ 25 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz

 a)  Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der 
Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungspe-
riode nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

 b)  Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, 
steht dem Versicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen können, 
wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung 
und fehlendem versicherten Interesse

 a)  Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung 
innerhalb von zwei Wochen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den 
auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Beitrag zu 
erstatten. Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über 
das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zah-
lenden Betrag hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt 
hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.

   Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich 
den für das erste Versicherungsjahr gezahlten Beitrag zu erstatten; dies 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in Anspruch genommen hat.

 b)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers been-
det, weil der Versicherungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der 
Versicherer vor Vertragsannahme in Textform gefragt hat, nicht angezeigt 
hat, so steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu.

   Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, 
weil der einmalige oder der erste Beitrag nicht rechtzeitig gezahlt worden 
ist, so steht dem Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu.

 c)  Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers 
wegen arglistiger Täuschung beendet, so steht dem Versicherer der Bei-
trag bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung zu.

 d)  Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Beitrags verpfl ichtet, 
wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, 
oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, die für ein künftiges 
Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, 
nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäfts-
gebühr verlangen.

   Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der 
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil 
zu verschaff en, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem 
Fall der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtig-
keit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 26 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

 a)  Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, sind:

aa) die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich 
vereinbarten Sicherheitsvorschriften

bb) die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegen-
heiten (siehe § 16)

 b)  Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine 
Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem 
Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer innerhalb eines 
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag 
fristlos in Schriftform kündigen.



 Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch 
grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

 a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens 
zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis 
erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch – 
anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung 
– ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten;

dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, 
soweit für ihn zumutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Ver-
sicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisun-
gen, hat der Versicherungsnehmer nach pfl ichtgemäßem Ermessen 
zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unver-
züglich der Polizei anzuzeigen;

ff ) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der 
abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schaden-
stelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer freige-
geben worden sind. Sind Veränderungen unumgänglich, sind das 
Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch Fotos) 
und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den 
Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft – auf 
Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung des 
Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspfl icht des 
Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungs-
pfl icht zu gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaf-
fung ihm billigerweise zugemutet werden kann.

 b)  Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Drit-
ten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls 
zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen 
Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

 a)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vor-
sätzlich, so ist der Versicherer von der Verpfl ichtung zur Leistung frei. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

 b)  Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versi-
cherer jedoch zur Leistung verpfl ichtet, soweit der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt 
oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspfl icht des Versicherers ursächlich ist.

 c)  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungs-
falles bestehende Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Ver-
sicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen hat.

§ 27 Gefahrerhöhung

1. Begriff  der Gefahrerhöhung

 a)  Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklä-
rung des Versicherungsnehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände 
so verändert werden, dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine 
Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme 
des Versicherers wahrscheinlicher wird.

 b)  Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, 
wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert nach dem der Versiche-
rer vor Vertragsschluss gefragt hat (siehe § 17).

 c)  Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur 
unerheblich erhöht hat oder nach den Umständen als mitversichert 
gelten soll.

2. Pfl ichten des Versicherungsnehmers

 a)  Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer 
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vor-
nehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

 b)  Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige 
Zustimmung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder 
gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer unverzüglich anzeigen.

 c)  Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unab-
hängig von seinem Willen eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem 
Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt 
hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer

 a) Kündigungsrecht des Versicherers

   Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpfl ichtung nach Nr. 2 a), kann 
der Versicherer den Vertrag fristlos in Schriftform kündigen, wenn der 
Versicherungsnehmer seine Verpfl ichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

   Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

   Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) 
und c) bekannt, kann er den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 
einem Monat in Schriftform kündigen.

 b) Vertragsänderung

   Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrer-
höhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechenden erhöhte Bei-
trag verlangen oder die Absicherung der erhöhten Gefahr ausschließen.

   Erhöht sich der Beitrag als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 
Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der erhöhten 
Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines 
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist in Schriftform kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer 
den Versicherungsnehmer auf dieses Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers

 Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach
Nr. 3 erlöschen, wenn diese nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des 
Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder wenn der 
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

 a)  Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Ver-
sicherer nicht zur Leistung verpfl ichtet, wenn der Versicherungsnehmer 
seine Pfl ichten nach Nr. 2a) vorsätzlich verletzt hat. Verletzt der Versi-
cherungsnehmer diese Pfl ichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu bewei-
sen.

 b)  Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für 
einen Versicherungsfall, der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugegangen sein 
müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pfl icht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pfl icht 
grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leis-
tungspfl icht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrerhö-
hung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein 
müssen, bekannt war.

 c) Die Leistungspfl icht des Versicherers bleibt bestehen,

aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhö-
hung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder 
den Umfang der Leistungspfl icht war oder

bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die 
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht 
erfolgt war oder

cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der 
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende 
erhöhte Beitrag verlangt.

§ 28 Überversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses 
erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer 
verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungs-



summe mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabset-
zungsverlangens, ist für die Höhe des Beitrags der Betrag maßgebend, den 
der Versicherer berechnet haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit 
dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, 
sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaff en, ist der Ver-
trag nichtig. Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem 
er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 29 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepfl icht

 Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versi-
chert, ist verpfl ichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unverzüglich 
mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die Versiche-
rungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepfl icht

 Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepfl icht (siehe Nr.1) vorsätzlich 
oder grob fahrlässig, ist der Versicherer unter den in § 26 beschriebenen 
Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder teilweise 
leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt 
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

 a)  Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr ver-
sichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Ver-
sicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der 
Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfach-
versicherung vor.

 b)  Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpfl ichtet, dass 
jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem 
Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber im Ganzen nicht 
mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.

   Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Ver-
sicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt 
sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der Weise, dass die 
Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn 
der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Beiträge 
errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden 
wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt sich der 
Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere 
Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versiche-
rungssummen in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

 c)  Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht 
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaff en, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig.

   Dem Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von 
den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

 a)  Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfach-
versicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der 
Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später 
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter 
verhältnismäßiger Minderung des Beitrags auf den Teilbetrag herabge-
setzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

   Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und Anpassung des Beitrags werden zu dem Zeitpunkt wirksam, 
zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

 b)  Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversi-
cherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versi-
cherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall 
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen 
der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur 
die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der 
Beiträge verlangen.

§ 30 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag

 Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen 
für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der 
Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht 
auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

 Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungs-
nehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine Zustimmung 
dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit 
Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

 a)  Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 
rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rech-
nung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berück-
sichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und 
des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein 
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen 
lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist.

 b)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag 
ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige 
Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich oder nicht 
zumutbar war.

 c)  Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen 
und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 31 Aufwendungsersatz

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens

 a)  Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur 
Abwendung und Minderung des Schadens für geboten halten durfte oder 
die er auf Weisung des Versicherers macht.

 b)  Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar 
bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswir-
kungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer Aufwendungser-
satz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven 
Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder 
die Aufwendungen auf Weisung des Versicherers erfolgten.

 c)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Aufwendungsersatz nach a) und b) entsprechend kürzen.

 d)  Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädigung betragen 
zusammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; 
dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers 
entstanden sind.

 e)  Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen 
Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

 f)  Grundsätzlich nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im öff entlichen Interesse zur 
Hilfeleistung verpfl ichtet sind, wenn diese Leistungen im öff entlichen 
Interesse erbracht werden. Soweit sich aus einem Ländergesetz oder 
einer anderen regionalen rechtlichen Vorgabe ergibt, dass diese Kosten 
den betroff enen Personen in Rechnung gestellt werden können, werden 
diese Kosten ebenfalls ersetzt.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens

 a)  Der Versicherer ersetzt bis zu einer Höhe von 3.000 Euro die Kosten für 
die Ermittlung und Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, 
sofern diese den Umständen nach geboten waren.

   Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand 
hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung ver-
traglich verpfl ichtet ist oder vom Versicherer aufgefordert wurde.

 b)  Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den 
Kostenersatz nach a) entsprechend kürzen.

§ 32 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen

 Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, 
geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versicherer den 
Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungs-
nehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Ver-
sicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens 
in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht 
werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

 Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung 
dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und



 Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den 
Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforder-
lich mitzuwirken.

 Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Ver-
sicherer zur Leistung insoweit nicht verpfl ichtet, als er infolge dessen keinen 
Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verlet-
zung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 33 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht

 Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien 
den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu 
erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat nach 
Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens 
jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam.

§ 34 Keine Leistungspfl icht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des
Versicherungsfalles

 a)  Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, 
so ist der Versicherer von der Entschädigungspfl icht frei.

   Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil 
wegen Vorsatzes in der Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so 
gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als bewiesen.

 b)  Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so 
ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. Bei Schäden bis zu einer Gesamtentschädigung von 5.000 Euro 
einschließlich versicherter Kosten wird die Entschädigung nicht gekürzt.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles

 Der Versicherer ist von der Entschädigungspfl icht frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder 
die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen 
versucht.

 Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafur-
teil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches 
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

§ 35 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1. Form

 Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag 
nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Er-
klärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis betreff en und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform oder ohne Form-
erfordernis abzugeben.

 Kündigungen des Vertrages sind in Schriftform abzugeben.

 Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers 
oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den 
Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer 
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungs-
nehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt 
bei einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung 
gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung

 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift  seines 
Gewerbebetriebs abgeschlossen, fi nden bei einer Verlegung der gewerblichen 
Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 36 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer 
abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreff end

 a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,

 b)  ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen 
Beendigung,

 c)  Anzeige- und Informationspfl ichten vor Abschluss des Vertrages und 
während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefer-
tigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer 
zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

 Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versi-
cherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss 
eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine Beschränkung 
dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten 
lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte 
oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

§ 37 Repräsentanten

 Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner 
Repräsentanten zurechnen lassen.

§ 38 Verjährung

 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.

 Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässig-
keit erlangen müsste.

 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemel-
det worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung 
und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim 
Anspruchsteller nicht mit.

§ 39 Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung 
ist neben den Gerichtsständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Kla-
geerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat.

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, 
kann der Versicherungsnehmer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz 
oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend 
machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer

 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung 
gegen den Versicherungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zustän-
dig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat. 

 Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, 
kann der Versicherer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die 
Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

§ 40 Anzuwendendes Recht

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.



4050 Sengschäden

1.  Abweichend von § 2 Nr. 6 b) VGB 2008 wird für Sengschäden, die nicht 
Folge eines versicherten Sachschadens sind, Ersatz geleistet.

2. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

4052 Sonstige Grundstücksbestandteile

1.  In Erweiterung von § 5 Nr. 1 VGB 2008 sind folgende sonstige bauliche 
Grundstücksbestandteile auf dem im Versicherungsschein bezeichneten 
Grundstück mitversichert:

  Pergolen, Schutz- und Trennwände, Ständer, Fahnenmasten, Antennen, 
Grundstückseinfriedungen (kein Bewuchs), Hof- und Grundstücksbefes-
tigungen, Hundehütten, Masten- und Freileitungen, Wege- und Garten-
beleuchtungen

2.  Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze, in der 
gleitenden Neuwertversicherung multipliziert mit dem im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles geltenden Anpassungsfaktor.

4053 Weiteres Zubehör

1.  In Erweiterung von § 5 Nr. 1 VGB 2008 ist das im Versicherungsschein 
aufgeführte weitere Zubehör mitversichert.

2. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

4058  Kosten für die Dekontamination von Erdreich

1.  In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2008 ersetzt der Versicherer die not-
wendigen Kosten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher 
Anordnungen infolge eines Versicherungsfalles entstehen, um

 a)  Erdreich des Versicherungsgrundstücks zu untersuchen oder zu de-
kontaminieren oder auszutauschen;

 b)  den Aushub in die nächstgelegene, geeignete Deponie zu transportie-
ren und dort abzulagern oder zu vernichten;

 c)  insoweit den Zustand des im Versicherungsschein bezeichneten Grund-
stücks vor Eintritt des Versicherungsfalles wiederherzustellen.

2.  Die Aufwendungen gemäß Nr. 1 werden nur ersetzt, sofern die behördli-
chen Anordnungen

 a)  aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen sind, die vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles erlassen waren und;

 b)  eine Kontamination betreff en, die nachweislich infolge des Versiche-
rungsfalles entstanden ist;

 c)  innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergan-
gen sind und dem Versicherer ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen 
innerhalb von drei Monaten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet 
wurden.

3.  Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination des 
Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwendungen ersetzt, die den für 
eine Beseitigung der bestehenden Kontamination erforderlichen Betrag 

übersteigen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag 
ohne den Versicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach nicht 
zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachverständige festge-
stellt.

4.  Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen oder auf-
grund sonstiger Verpfl ichtungen des Versicherungsnehmers einschließlich 
der so genannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.

5.  Kosten gemäß Nr.1 gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß § 7 Nr. 1 
VGB 2008.

6.  Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze, in der 
gleitenden Neuwertversicherung multipliziert mit dem im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles geltenden Anpassungsfaktor.

7.  Die Jahreshöchstentschädigung beträgt das Zweifache des vereinbarten 
Betrags gem. 6. Alle Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr entste-
hen, fallen insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. Aufwendun-
gen, die der Versicherungsnehmen zur Abwicklung oder Minderung des 
Schadens macht, werden nur insoweit ersetzt, als sie mit der Entschädi-
gung zusammen die Jahreshöchstentschädigung nicht übersteigen, es sei 
denn, dass sie auf einer Weisung des Versicherers beruhen.

4060  Erstrisikoversicherung

Soweit Versicherung auf Erstes Risiko (Erste Gefahr) vereinbart ist, wird eine even-
tuell bestehende Unterversicherung nicht angerechnet. Die Entschädigung wird je 
Versicherungsfall bis zum vereinbarten Betrag geleistet.

4061  Erweiterte Versicherung von Ableitungsrohren auf und außerhalb 
des Versicherungsgrundstücks

1.  In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2008 sind Frost- und sonstige Bruchschä-
den an Wasserableitungsrohren versichert, die 

 a)  auf dem Versicherungsgrundstücks verlegt sind und der Entsorgung 
versicherter Gebäude oder Anlagen dienen. 

 b)  die außerhalb des Versicherungsgrundstückes verlegt sind und der Ent-
sorgung versicherter Gebäude oder Anlagen dienen soweit der Versi-
cherungsnehmer dafür die Gefahr trägt.

2.  Ziff er 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

3. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

4062  Medienverlust

1. In Erweiterung von § 3 Nr. 1 VGB 2008 ersetzt der Versicherer 

 a)  den Mehrverbrauch von Frischwasser, der infolge eines Versicherungs-
falles nach § 3 VGB 2008 entsteht, 

 b)   den Mehrverbrauch von Gas, der infolge eines Versicherungsfalles nach 
§ 3 Nr. 1 a) ff ) VGB 2008 entsteht, 

 und der durch ein Versorgungsunternehmen in Rechnung gestellt wird.

2. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.
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4063  Aufwendungen für die Beseitigung von Bäumen

1.  In Erweiterung von § 7 Nr. 1 VGB 2008 ersetzt der Versicherer die not-
wendigen Kosten für das Entfernen, den Abtransport, und die Entsorgung 
durch Blitzschlag oder Sturm/Hagel umgestürzter oder im Stamm geknick-
ter Bäume auf dem Versicherungsgrundstück, soweit eine natürliche Rege-
neration nicht zu erwarten ist. Bereits abgestorbene Bäume sind von der 
Versicherung ausgeschlossen.

2. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

4064 Erweiterung Gebäudebeschädigung durch unbefugte Dritte

In Erweiterung von § 7 Nr. 3 VGB 2008 gilt bei Gebäudebeschädigung durch 
unbefugte Dritte in Zusammenhang mit einem Einbruch, für die Beseitigung von 
Schäden an Türen, Schlössern, Fenstern, Rolläden und Schutzgittern im Gemein-
schaftsgebrauch der Hausgemeinschaft, je Versicherungsfall die vereinbarte höhere 
Entschädigungsgrenze.

4065  Erweiterung Aufräumungs- und Abbruch-, Bewegungs- und 
Schutzkosten

In Erweiterung von § 7 Nr. 1 und 2 VGB 2008 gilt für Aufräumungs- und Abbruch, 
Bewegungs- und Schutzkosten je Versicherungsfall die vereinbarte höhere Entschä-
digungsgrenze, in der gleitenden Neuwertversicherung multipliziert mit dem im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles geltenden Anpassungsfaktor.

4066 Erweiterung Mehrkosten durch Gesetze und Verordnungen 

In Erweiterung von § 8 Nr. 1 VGB 2008 gilt für Mehrkosten durch Gesetze und 
Verordnungen je Versicherungsfall die vereinbarte höhere Entschädigungsgrenze, 
in der gleitenden Neuwertversicherung multipliziert mit dem im Zeitpunkt des Ver-
sicherungsfalles geltenden Anpassungsfaktor.

4067 Erweiterung Mietausfall / Mietwert für Wohnräume

In Erweiterung von § 9 Nr. 2 VGB 2008 gilt für Mietausfall / Mietwert für Wohn-
räume je Versicherungsfall die vereinbarte verlängerte Haftzeit.

4068 Mietausfall / Mietwert für gewerblich genutzte Räume

1. Abweichend von § 9 Nr. 3 VGB 2008 ersetzt der Versicherer auch 

 a)  den Mietausfall einschließlich etwaiger fortlaufender Mietnebenkosten, 
wenn Mieter von Gewerberäumen infolge eines Versicherungsfalles 
berechtigt sind, die Zahlung der Miete ganz oder teilweise zu verwei-
gern;

 b)  den ortsüblichen Mietwert von Gewerberäumen, die der Versicherungs-
nehmer selbst nutzt und die infolge eines Versicherungsfalles unbenutz-
bar geworden sind, falls dem Versicherungsnehmer die Beschränkung 
auf einen etwa benutzbar gebliebenen Teil der Räume nicht zugemutet 
werden kann.

2.  Mietausfall oder Mietwert werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die 
Gewerberäume wieder benutzbar sind, längstens bis zu der je Versiche-
rungsfall vereinbarten Haftzeit.

4075  Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschrän-
kungen für Restwerte

1.  In Abänderung von § 8 Nr. 3 a) dd) VGB 2008 sind bei der Anrechnung des 
Wertes wieder verwertbarer Reste versicherter und vom Schaden betrof-
fener Sachen behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen zu berück-
sichtigen. Die Entschädigung ist jedoch begrenzt mit dem Betrag, der sich 
vertragsgemäß ergeben würde, wenn die versicherte und vom Schaden 
betroff ene Sache zerstört worden wäre, gekürzt um den Altmaterialwert 
abzüglich Aufräumungs- und Abbruchkosten.

2.   Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze, in der 
gleitenden Neuwertversicherung multipliziert mit dem im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles geltenden Anpassungsfaktor.

4076  Überspannung

1.  In Erweiterung zu § 2 Nr. 1 VGB 2008 leistet der Versicherer Entschädigung 
auch für Schäden, die an versicherten elektrischen Einrichtungen und Gerä-
ten durch Überspannung, Überstrom und Kurzschluss infolge eines Blitzes 
oder durch sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität entstehen.

2.  Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze, in der 
gleitenden Neuwertversicherung multipliziert mit dem im Zeitpunkt des 
Versicherungsfalles geltenden Anpassungsfaktor.

7165  Fahrzeuganprall

1.  In Erweiterung von § 2 Nr. 1 VGB 2008 leistet der Versicherer Entschädi-
gung für versicherte Sachen, die durch Anprall eines Schienen- oder Stra-
ßenfahrzeuges zerstört oder beschädigt werden oder infolge eines solchen 
Ereignisses abhanden kommen.

2.  Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung von versicherten Sachen 
durch Straßenfahrzeuge, die nicht vom Versicherungsnehmer bzw. von 
Bewohnern oder Besuchern des Gebäudes gelenkt wurden, oder Schienen-
fahrzeuge.

7260   Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsroh-
ren auf dem Versicherungsgrundstück

1.  In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2008 sind Frost- und sonstige Bruchschä-
den an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren versichert, die auf dem Ver-
sicherungsgrundstück verlegt sind, aber nicht der Versorgung versicherter 
Gebäude oder Anlagen dienen.

2. Nr. 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken dienen.

3. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

7261   Erweiterte Versicherung von Wasserzuleitungs- und Heizungsroh-
ren außerhalb des Versicherungsgrundstücks

1.  In Erweiterung von § 3 Nr. 2 VGB 2008 sind Frost- und sonstige Bruchschä-
den an Wasserzuleitungs- und Heizungsrohren versichert, die außerhalb 
des Versicherungsgrundstücks verlegt sind und der Versorgung versicherter 
Gebäude oder Anlagen dienen, soweit der Versicherungsnehmer die Gefahr 
trägt.

2.  Ziff er 1 gilt nicht für Rohre, die ausschließlich gewerblichen Zwecken 
dienen.

3. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

7265  Armaturen

1.  In Erweiterung von § 3 Nr. 1 b) VGB 2008 ersetzt der Versicherer auch sons-
tige Bruchschäden an Armaturen (z.B. Wasser- und Absperrhähne, Ventile, 
Wassermesser, Geruchsverschlüsse). Ausgeschlossen sind Bruchschäden an 
bereits defekten Armaturen.

2.  Weiterhin ersetzt der Versicherer die Kosten für den Austausch der zuvor 
genannten Armaturen, soweit dieser Austausch infolge eines Versiche-
rungsfalles gemäß § 3 Nr. 2 a) VGB 2008 im Bereich der Rohrbruchstelle 
notwendig ist.

3. Es gilt je Versicherungsfall die vereinbarte Entschädigungsgrenze.

7365 Sachverständigenkosten

Soweit der entschädigungspfl ichtige Schaden in seiner Höhe den vereinbarten 
Betrag übersteigt, ersetzt der Versicherer die durch den Versicherungsnehmer 
gemäß § 15 Nr. 6 VGB 2008 zu tragenden Kosten des Sachverständigenverfah-
rens.

7760  Mehrwertsteuer bei Gleitender Neuwertversicherung

Ein Anspruch auf die Erstattung der Mehrwertsteuer besteht im Schadenfall nicht, 
soweit die Versicherungssumme 1914 entsprechend niedriger festgesetzt wurde 
als der Versicherungswert 1914.

7761  Selbstbehalt 

Der bedingungsgemäß als entschädigungspfl ichtig errechnete Betrag wird je Ver-
sicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Dies gilt nicht für Scha-
denabwendungs- oder Schadenminderungskosten gem. § 31 Nr. 1 VGB 2008. Der 
Selbstbehalt gilt weiterhin nicht für Deckungserweiterungen welche zusätzlich zur 
Grundabsicherung der VGB 2008 vereinbart sind.

4074 Handwerkerservice

Es gelten folgende Haftungserweiterungen:

1. Serviceleistungen und Kostenübernahme

Im Rahmen dieser Zusatzbedingungen erbringt der Versicherer die nachstehend 
aufgeführten Serviceleistungen und übernimmt – bis zur jeweils angegebenen Ent-
schädigungsgrenze – die angefallenen Kosten.

Besteht für dieselbe im Versicherungsschein angegebene Risikoanschrift bei HDI 
eine Hausrat- und eine Gebäudeversicherung mit einer Zusatzvereinbarung für den 
Handwerkerservice, können Sie die Leistungen des Handwerkerservices je Versiche-
rungsfall nur aus einem dieser Verträge verlangen.

Für die nachstehend aufgeführten Leistungen übernimmt der Versicherer die Kosten 
für Versicherungsfälle, die der Versicherungsnehmer innerhalb eines Versicherungs-
jahres beim Versicherer meldet, bis zu einem Höchstbetrag von 1.200 Euro.

2. Schadenrufnummer

Nach Eintreten eines Versicherungsfalles ist der Versicherer unverzüglich über die 
Schadenrufnummer zu kontaktieren. Der Versicherer informiert hier über erste 
Maßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden und die Durchführung vorberei-
tender Maßnahmen für einen später eintreff enden Not- bzw. Handwerkerdienst. 
Gleichzeitig übernimmt der Versicherer die Organisation und Terminierung des Not- 
bzw. Handwerkerdienstes hinsichtlich folgender Leistungsarten:



• Notfallschlüsseldienst,

• Rohrreinigungsservice im Notfall,

• Sanitärinstallateurservice im Notfall,

• Elektroinstallateurservice im Notfall,

• Heizungsinstallateurservice im Notfall,

• Notheizung,

• Schädlingsbekämpfung und

• Entfernen von Wespennestern.

Die zu übernehmenden Kosten zahlt der Versicherer bis zur jeweiligen Höchstent-
schädigung direkt an den Dienstleister. Darüber hinaus entstehende Kosten sind 
vom Versicherungsnehmer direkt mit dem Handwerker abzurechnen.

3. Versicherungsfall

Ein Versicherungsfall liegt vor, wenn die Voraussetzungen der jeweiligen Leistungs-
art erfüllt sind. 

Eine Ersatzpfl icht durch den Versicherer tritt nur ein, wenn der Versicherungsneh-
mer den Schaden unverzüglich über die Schadenrufnummer meldet.

Ruft der Versicherungsnehmer die Schadenrufnummer nicht an, so ist der Versiche-
rer zur Übernahme der Kosten nur verpfl ichtet, wenn sich der Versicherungsnehmer 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verhält. Bei grob fahrlässiger Verletzung 
bleibt der Versicherer in soweit zur Übernahme der Kosten verpfl ichtet, als die Ver-
letzung keinen Einfl uss auf die Höhe der zu übernehmenden Kosten gehabt hat.

4. Versicherungsort

Der Versicherungsschutz gilt ausschließlich für den im Versicherungsschein bezeich-
neten Versicherungsort. Hierzu gehören die gem. § 5 VGB 2008 im Versicherungs-
schein bezeichneten Gebäude und Bereiche.

5. Schlüsseldienst im Notfall

Der Versicherer organisiert das Öff nen der Haus-/Wohnungstür durch eine Fach-
fi rma (Schlüsseldienst), wenn der Versicherungsnehmer nicht mehr in das ver-
sicherte Gebäude bzw. die versicherte Wohnung gelangt, weil der Schlüssel 
abhanden gekommen oder abgebrochen ist oder der Versicherungsnehmer sich 
versehentlich ausgesperrt hat.

Der Versicherer übernimmt die Kosten für das Öff nen der Tür sowie – falls erfor-
derlich – für ein provisorisches Schloss. Die Entschädigung ist je Versicherungsfall 
begrenzt auf 300 Euro.

6. Rohrreinigungsservice im Notfall

Sind im versicherten Gebäude bzw. in der versicherten Wohnung Abfl ussrohre von 
Bade- oder Duschwannen, Wasch- oder Spülbecken, WCs, Urinalen, Bidets oder 
Bodenabläufen verstopft und ohne fachmännische Hilfe nicht zu beseitigen, so 
organisiert der Versicherer den Einsatz einer Rohrreinigungsfi rma.

Die Kosten für die Beseitigung der Rohrverstopfung werden bis zu 300 Euro je 
Versicherungsfall ersetzt.

Entschädigung wird jedoch nicht geleistet, wenn die Rohrverstopfung bereits vor 
Vertragsbeginn vorhanden war oder die Ursache Rohrverstopfung für den Versiche-
rungsnehmer erkennbar außerhalb des Versicherungsortes liegt.

7. Sanitärinstallateurservice im Notfall

Der Versicherer organisiert den Einsatz eines Sanitärinstallationsbetriebes, wenn 
aufgrund eines Defekts an einer Armatur, einem Boiler, der Spülung des WCs, Urinal 
oder am Haupthahn des versicherten Gebäudes bzw. der versicherten Wohnung das 
Kalt- oder Warmwasser nicht mehr abgestellt werden kann oder unterbrochen ist.

Die Entschädigung für die Beseitigung des Defekts ist begrenzt auf 300 Euro je 
Versicherungsfall.

Von der Entschädigungspfl icht ausgenommen sind Leistungen für Schäden, die 
bereits vor Vertragsbeginn vorlagen, sowie der Austausch defekter Dichtungen und 
verkalkter Bestandteile oder Zubehör.

Darüber hinaus übernimmt der Versicherer keine Kosten für die ordentliche Instand-
haltung und Wartung der Sanitärinstallationen im versicherten Gebäude bzw. in der 
versicherten Wohnung. 

8. Elektroinstallateurservice im Notfall

Bei Defekten an der Elektroinstallation des versicherten Gebäudes bzw. der versi-
cherten Wohnung, die nach Versicherungsbeginn eingetreten sind, organisiert der 
Versicherer den Einsatz eines Elektroinstallateurbetriebes.

Die Kosten der Beseitigung des Defektes werden bis zu 300 Euro je Versicherungs-
fall ersetzt.

Von der Entschädigung ausgenommen sind die Beseitigung von Defekten an elek-
trischen und elektronischen Geräten (z.B. Waschmaschinen, Trocknern, Geschirr-
spülmaschinen, Herden sowie Backöfen einschließlich Dunstabzugshauben, 
Heizkesseln, Heizungssteuerungsanlagen, Alarmanlagen, Kühlschränken, Tiefkühl-

geräten, Lampen einschließlich Leuchtmittel, Computern, Telefonanlagen, Fernse-
hern, Stereoanlagen, Video- und DVD-Playern) sowie Stromverbrauchszählern. 

9. Heizungsinstallateurservice im Notfall

Kann ein Heizkörper im versicherten Gebäude bzw. in der versicherten Wohnung 
wegen Defekten an zugehörigen Thermostatventilen nicht in Betrieb genommen 
werden oder muss der Heizkörper aufgrund eines Bruchschadens oder Undichtig-
keit repariert oder ersetzt werden, so organisiert der Versicherer den Einsatz eines 
Heizungsinstallateurbetriebes.

Die zur Behebung der Schäden angefallenen Kosten werden bis zu 300 Euro je 
Versicherungsfall ersetzt.

Die Übernahme der Kosten ist ausgeschlossen, soweit der Defekt bereits vor Ver-
tragsbeginn eingetreten ist oder die Defekte Heizkessel, Brenner, Tanks oder Hei-
zungsrohre betreff en sowie für Schäden durch Korrosion.

10. Notheizung

Fällt im versicherten Gebäude bzw. in der versicherten Wohnung während der Heiz-
periode unvorhergesehen die Heizungsanlage aus, stellt der Versicherer bis zu 3 
elektrische Leih-Heizgeräte zur Verfügung, sofern der Heizungsinstallateurservice 
im Notfall den Zustand nicht beseitigen konnte.

Die Kosten für die Leih-Heizgeräte werden bis zu 300 Euro je Versicherungsfall 
ersetzt. Nicht ersetzt werden zusätzliche Stromkosten, die durch den Einsatz der 
Leih- / Heizgeräte entstehen.

11. Schädlingsbekämpfung

Wird das versicherte Gebäude bzw. die versicherte Wohnung durch Schädlinge in 
einem Ausmaß befallen, der nur fachmännisch zu beseitigen ist, organisiert der 
Versicherer die Schädlingsbekämpfung durch eine Fachfi rma.

Als Schädlinge gelten ausschließlich Schaben (z.B. Kakerlaken), Ratten, Mäuse, 
Motten, Ameisen und Silberfi schchen.

Die Kosten für die Schädlingsbekämpfung werden bis zu 300 Euro je Versiche-
rungsfall ersetzt.

Eine Übernahme der Kosten ist ausgeschlossen, wenn der Schädlingsbefall des ver-
sicherten Gebäudes bzw. der versicherten Wohnung bereits vor Vertragsbeginn für 
den Versicherungsnehmer erkennbar war.

12. Entfernung von Wespennestern

Befi nden sich im Bereich des versicherten Gebäudes bzw. der versicherten Woh-
nung Wespennester, so organisiert der Versicherer die fachmännische Entfernung 
bzw. Umsiedlung.

Die Kosten für die Entfernung bzw. Umsiedlung des Wespennestes werden bis zu 
300 Euro je Versicherungsfall ersetzt 

Die Übernahme der Kosten ist ausgeschlossen, wenn für den Versicherungsnehmer 
bereits vor Vertragsbeginn die Existenz des Wespennestes erkennbar war oder sich 
das Wespennest in einem räumlichen Bereich befi ndet, der nicht der versicherten 
Wohnung zugeordnet werden kann. Darüber hinaus entfällt die Kostenübernahme, 
wenn aus rechtlichen Gründen, z.B. aus Gründen des Artenschutzes, eine Entfer-
nung oder Umsiedlung nicht zulässig ist.

4080 Erweiterte Versicherung von Anlagen zur Energiegewinnung

Versicherte Gegenstände, Versicherungssumme

1.   Versichert nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen sind die im 
Versicherungsschein bezeichneten Anlagen zur Energiegewinnung ein-
schließlich aller Komponenten, die sich auf dem Versicherungsgrundstück 
befi nden und der Energieversorgung des versicherten Gebäudes dienen – 
oder die Energie in Netze Dritter einspeisen - und sobald sie betriebsfertig 
sind. Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung und 
soweit vorgesehen nach beendetem Probebetrieb entweder zur Arbeitsauf-
nahme bereit ist oder sich in Betrieb befi ndet. Eine spätere Unterbrechung 
der Betriebsfertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt 
auch während einer De- oder Remontage sowie während eines Transportes 
der Sache innerhalb des Versicherungsortes.

2.   Versichert ist der Wiederbeschaff ungswert von Sachen gleicher Art und 
Güte in neuwertigem Zustand (Neuwert).

Versicherte Gefahren und Schäden

1.   Der Versicherer trägt in Erweiterung von § 1 Nr. 1 VGB 2008 sowie gege-
benenfalls geltenden Zusatzvereinbarungen alle Gefahren, denen die ver-
sicherten Gegenstände während der Dauer der Versicherung ausgesetzt 
sind, sofern sie nicht im Folgenden unter „Nicht versicherte Gefahren und 
Schäden“ ausgeschlossen sind.

2.   Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Anlagen, die durch ein 
unvorhergesehenes Ereignis abhanden kommen, zerstört oder beschädigt 
werden.



3.   Unvorhergesehen sind Schadenereignisse, die der Versicherungsnehmer 
oder sein Repräsentant weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit 
der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätten vorhersehen können, wobei 
nur grobe Fahrlässigkeit schadet (siehe § 34 Nr. 1 VGB 2008).

Nicht versicherte Gefahren und Schäden

1.   Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden durch

 a)   Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion 
oder Aufstand;

 b)  Innere Unruhen;

 c)  Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriff e von Hoher Hand;

 d)  Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen;

 e)   die Verwendung von chemischen, biologischen, biochemischen Sub-
stanzen oder elektromagnetischen Wellen als Waff en mit gemeinge-
fährlicher Wirkung;

 f)   Überschwemmung (Ausuferung stehender oder fl ießender Gewässer) 
sowie Sturmfl ut;

 g)  Grundwasser.

2.  Ausgeschlossen sind Schäden, die verursacht werden durch

 a)   allmähliche Einwirkung von Frost, Hitze, Temperatur- und Luftdruck-
schwankungen, Luftfeuchtigkeit, Fäulnis, Feuchtigkeit, Rost, Oxydation, 
Schimmel, Schwamm, Staub, Licht und Strahlen; ferner durch Verfall; 
eingeschlossen sind jedoch Schäden durch Leitungswasser, auch wenn 
sie allmählich eingetreten sind;

 b)   betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung 
oder Alterung; für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird 
jedoch Entschädigung geleistet;

 c)   Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit dem Versicherungs-
nehmer oder seinem Repräsentanten bekannt sein musste; wir leisten 
jedoch Entschädigung, wenn der Schaden nicht durch die Reparatur-
bedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache zur Zeit des Scha-
dens mit unserer Zustimmung wenigstens behelfsmäßig repariert war;

 d)   Bearbeitung an versicherten Sachen, Wartung, Umbau, Reinigung, 
Reparatur, Renovierung und Restaurierung, sofern die Sachen unmit-
telbar Gegenstand dieser Tätigkeiten sind.

3.   Ist der Beweis für das Vorliegen einer der in Nr. 1 bis 2 genannten Gefahren 
oder Ursachen nicht zu erbringen, so genügt für den Ausschluss unserer 
Haftung die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf eine 
dieser Gefahren oder Ursachen zurückzuführen ist.

4.   Ferner sind Schäden ausgeschlossen, soweit für sie ein Dritter als Lieferant 
(Hersteller oder Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag 
einzutreten hat. Bestreitet der Dritte seine Eintrittspfl icht, so leistet der 
Versicherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschä-
digung, dass ein Dritter für den Schaden eintreten muss und bestreitet der 
Dritte dies, so behält der Versicherungsnehmer zunächst die bereits gezahlte 
Entschädigung. § 86 VVG – Übergang von Ersatzansprüchen – gilt für diese 
Fälle nicht. Der Versicherungsnehmer hat seinen Anspruch auf Kosten und 
nach den Weisungen des Versicherers außergerichtlich und erforderlichen-
falls gerichtlich geltend zu machen: Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, 
wenn der Versicherungsnehmer einer Weisung des Versicherers nicht folgt 
oder soweit der Dritte dem Versicherungsnehmer Schadenersatz leistet.

5.   Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so 
ist der Versicherer von der Entschädigungspfl icht frei (siehe § 34 Nr. 1 VGB 
2008).

  Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist 
der Versicherer berechtigt, die Leistung in einem der Schwere des Verschul-
dens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. Zu berücksichtigen sind die 
Regelungen bei denen aufgrund der Höhe der Gesamtentschädigung keine 
Kürzung erfolgt (siehe § 34 Nr. 1 a und b VGB 2008 sowie Klausel 4070 
sofern vereinbart).

Versicherte Kosten auf Erstes Risiko

1.   Zusätzlich zu § 7 VGB 2008 und den gegebenenfalls geltenden Zusatz-
vereinbarungen sind infolge eines versicherten Schadens auf Erstes Risiko 
mitversichert:

 a)  Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen

   Die erforderlichen Aufwendungen zur Beseitigung einer Gefahr, die 
durch den Eintritt des Versicherungsfalles innerhalb oder außerhalb 
des Versicherungsortes entstanden ist, sofern Sie zu deren Beseitigung 
aufgrund öff entlich-rechtlicher Vorschriften verpfl ichtet sind.

 b)  Kosten für die Dekontamination von Erdreich

ba) Kosten, die dem Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher 
Anordnungen entstehen, um Erdreich des im Versicherungsschein 
bezeichneten Grundstücks zu untersuchen oder zu dekontami-
nieren oder auszutauschen, den Aushub in die nächstgelegene, 
geeignete Deponie zu transportieren und dort abzulagern oder 
zu vernichten, insoweit den Zustand des im Versicherungsschein 
bezeichneten Grundstücks vor Eintritt des Versicherungsfalles 
wiederherzustellen.

bb)  Die Aufwendungen gemäß ba) werden nur ersetzt, sofern die 
behördlichen Anordnungen aufgrund von Gesetzen oder Verord-
nungen ergangen sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalles 
erlassen waren und eine Kontamination betreff en, die nachweis-
lich infolge des Versicherungsfalles entstanden ist; innerhalb von 
neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfalles ergangen sind 
und uns ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen innerhalb von 
drei Monaten seit Kenntnis der Anordnung gemeldet wurden.

bc)  Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontamination 
des Erdreichs erhöht, so werden nur die Aufwendungen ersetzt, 
die den für eine Beseitigung der bestehenden Kontamination 
erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne Rücksicht 
darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Versicherungsfall 
aufgewendet worden wäre. Die hiernach zu ersetzenden Kosten 
werden nötigenfalls durch Sachverständige festgestellt.

bd)  Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen 
oder aufgrund sonstiger Verpfl ichtungen Ihrerseits einschließlich 
der sogenannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.

be)  Kosten gemäß ba) gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß 
§ 7 Nr. 1 VGB 2008

 c)   Kosten für Erd-, Pfl aster-, Maurer- und Stemmarbeiten, Gerüstgestel-
lung, Bergungsarbeiten oder Bereitstellung eines Provisoriums, Eilzu-
schläge / Beschleunigungskosten.

 d)  Gebäudebeschädigungen

   Mitversichert gelten De- und Remontagekosten, die unabhängig von 
einem versicherten Schaden an der Anlage dadurch anfallen, dass ein 
versicherter Sachschaden am Gebäude, auf dem die versicherte Anlage 
installiert ist, behoben werden muss.

 e)  Schadensuchkosten

   Mitversichert gelten anfallende Kosten, um die Schadenursache zu 
lokalisieren bzw. aufzuspüren.

2.   Diese Kosten sind auf 5.000 EUR je Schadenereignis begrenzt.

 Ein zusätzlicher Selbstbehalt wird nicht in Abzug gebracht.

Selbstbeteiligung

  Je Schadenfall wird der bedingungsgemäß als entschädigungspfl ichtig 
errechnete Betrag um die Selbstbeteiligung in Höhe von 250 EUR gekürzt.

Ausfalldeckung

1.   Infolge von versicherten Schäden leistet der Versicherer Entschädigung für 
Unterbrechungsschäden.

2.   Entschädigt wird die entgangene Einspeisevergütung abzüglich im Unterbre-
chungszeitraum ersparter Kosten für einen Zeitraum von höchstens 6 Mona-
ten; maximale Tagesentschädigung 2,50 EUR je kWp Anlagenleis-tung.

3.  Es gilt ein zeitlicher Selbstbehalt von 2 Tagen.

Obliegenheiten

1.   In Ergänzung zu § 26 Nr. 2 VGB 2008 hat der Versicherungsnehmer bei 
Eintritt eines Versicherungsfalles

 a)   Schäden nach Möglichkeit abzuwenden und zu mindern, insbesondere 
Ersatzansprüche gegen Dritte form- und fristgerecht geltend zu machen 
oder auf andere Weise sicherzustellen und Weisungen des Versicherers 
zu beachten;

 b)   alles zu tun, was zur Aufklärung des Tatbestandes dienlich sein kann. 
Sie haben alle Belege, die den Entschädigungsanspruch nach Grund 
und Höhe beweisen, einzureichen, soweit ihre Beschaff ung Ihnen bil-
ligerweise zugemutet werden kann, und auf Verlangen ein Verzeichnis 
über alle bei Eintritt des Schadens versicherten Sachen vorzulegen;

 c)   Schäden durch strafbare Handlungen (z.B. Diebstahl, Raub, vorsätzliche 
Sachbeschädigung) unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle 
unter Einreichung einer Liste aller in Verlust geratenen Sachen anzuzei-
gen. Sie haben sich dies polizeilich bescheinigen zu lassen und uns den 
Nachweis einzureichen.

2.   Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so gelten die 
Rechtsfolgen gemäß § 26 Nr. 3 VGB 2008.



Kündigung

1.   Versicherungsnehmer und Versicherer können die Erweiterte Versicherung 
von Anlagen zur Energiegewinnung mit einer Frist von drei Monaten in 
Textform kündigen. Der Versicherungsnehmer kann bestimmen, dass seine 
Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjahres wirksam 
wird.

2.   Macht der Versicherer von seinem Kündigungsrecht Gebrauch, so kann der 
Versicherungsnehmer den Wohngebäudeversicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Erklärung zum gleichen Zeitpunkt kün-
digen.

3.   Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf den 
Teil des Beitrages, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht; bereits 
gezahlte Beiträge werden anteilig erstattet.

Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages

  Mit Beendigung des Wohngebäudeversicherungsvertrages erlischt auch die 
Erweiterte Versicherung von Anlagen zur Energiegewinnung.



Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt

§ 1  Vertragsgrundlage

Es gelten die

a) Allgemeinen HDI Wohngebäude-Versicherungsbedingungen (VGB 2008),

b) Allgemeinen HDI Hausratversicherungsbedingungen (VHB 2008)

 (Hauptvertrag), soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nicht 
etwas anderes ergibt.

§ 2 Versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

a) Überschwemmung, Rückstau 

b) Erdbeben 

c) Erdsenkung, 

d)  Erdrutsch, 

e) Schneedruck, 

f) Lawinen 

g) Vulkanausbruch 

zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

§ 3 Überschwemmung, Rückstau

a) Überschwemmung ist die Überfl utung des Grund und Bodens des Ver-
sicherungsgrundstücks mit erheblichen Mengen von Oberfl ächenwasser 
durch

aa) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fl ießenden) Gewäs-
sern,

bb) Witterungsniederschläge

cc) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfl äche infolge von aa) oder 
bb)

b) Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von oberirdischen 
(stehenden oder fl ießenden) Gewässern oder durch Witterungsnieder-
schläge bestimmungswidrig aus den gebäudeeigenen Ableitungsrohren 
oder damit verbundenen Einrichtungen in das Gebäude eindringt.

§ 4 Erdbeben

a) Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die durch 
geophysikalische Vorgänge im Erdinnern ausgelöst wird.

b) Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, 
dass 

aa) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umgebung 
des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden im einwandfreien 
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen 
angerichtet hat, oder 

bb) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der versicherten 
Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann.

§ 5 Erdsenkung

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über naturbe-
dingten Hohlräumen.

Nicht versichert sind Schäden durch Trockenheit oder Austrocknung.

§ 6 Erdrutsch

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von Erd- oder 
Gesteinsmassen.

§ 7 Schneedruck

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen.

§ 8 Lawinen
Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eismassen ein-
schließlich der bei ihrem Abgang verursachten Druckwelle.

§ 9 Vulkanausbruch
Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Aufreißen der Erd-
kruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-Eruptionen oder dem Austritt von 
sonstigen Materialien und Gasen.

§ 10 Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind
a) Schäden an versicherten Gebäuden oder versicherten Sachen, die nicht 

bezugsfertig oder wegen Umbauarbeiten für ihren Zweck nicht benutzbar 
sind.

b) Schäden an im Freien befi ndlichen beweglichen Sachen. Dies gilt auch in 
der Hausrat-Außenversicherung (s. § 7 VHB 2008) 

c) – ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen – Schäden durch
aa) Sturmfl ut;
bb) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfl äche gedrungen 

(siehe § 3)
§ 11 Besondere Obliegenheiten

a) Wohngebäude-Versicherung (VGB 2008)
 Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat der 

Versicherungsnehmer
aa) bei überfl utungsgefährdeten Räumen Rückstausicherungen anzu-

bringen und funktionsbereit zu halten und
bb) Abfl ussleitungen auf dem Versicherungsgrundstück freizuhalten,
 sofern der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt.

b) Hausratversicherung (VHB 2008)
 Zur Vermeidung von Überschwemmungs- bzw. Rückstauschäden hat der 

Versicherungsnehmer als Gebäudeeigentümer – oder als Mieter, wenn er 
nach dem Mietvertrag verpfl ichtet ist – wasserführende Anlagen auf dem 
Versicherungsgrundstück und Rückstausicherungen stets funktionsbereit 
zu halten.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegenheiten, so ist der 
Versicherer unter den in §§ 26 VHB 2008 bzw. 26 VGB 2008 beschrie-
benen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz oder 
teilweise leistungsfrei.

§ 12 Wartezeit, Selbstbehalt
a) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von 2 Wochen ab Versi-

cherungsbeginn (Wartezeit).
b) Der bedingungsgemäß als entschädigungspfl ichtig errechnete Betrag 

wird je Versicherungsfall um den vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.
§ 13 Kündigung

a) Versicherungsnehmer und Versicherer können unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten die Versicherung weiterer Elementarschäden in Text-
form kündigen. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, 
dass seine Kündigung erst zum Schluss des laufenden Versicherungsjah-
res wirksam wird.

b) Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer den Hauptver-
trag (siehe Nr. 1) innerhalb eines Monats nach Zugang der Erklärung des 
Versicherers zum gleichen Zeitpunkt kündigen.

§ 14 Beendigung des Hauptversicherungsvertrages
Mit Beendigung des Hauptversicherungsvertrages (siehe § 1) erlischt auch 
die Versicherung weiterer Elementarschäden.

G) Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden (BWE 2008) 01.08

Die „Besondere Bedingungen für die Versicherung weiterer Elementarschäden (BWE 2008)“ gelten als Ergänzung zu den VGB 2008 vereinbart, sofern die Mitversiche-
rung im Versicherungsschein/Ersatzversicherungsschein dokumentiert ist.
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